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( · Das Jüclillgunggreclit der Meisters.
Wir bringen nachfolgend. zu der vielumstrittenen und wichtigen Frage der Beibehaliung des väterlichen Züchtigungsrechtes des.Lehr-
meisters zwei Artikel, welche die am meisten vertretenen Auffassungen über die Notwendigkeit oder Richtnotwendigkeit des meister-
lichen Züchtigungsrechtes Lehrlingen gegenüber zum Ausdruck bringen.“ EineFrage erscheint uns hier noch nicht erschöpfend behan-
delt Zu fein. Es kann sich nicht nur darum-handeln-, ob undwie gezüchtigt werden dars und welche Gesetze eine stichtigzingsrechtp
fertigen, sondedi auch darum, in welchen Fällen gezüchtigt werden fann, wer —- als Persönlichkeit betrachtet —-- geziichtigt wird-und
von wem die Züchtigung erfolgt. Aus diesem Grunde fügen wir diesenbeidenArtiteln eine weitere Betrachtung unseres Haupts-

lchristleiters bei, der als Kinderreicher das vorliegende Problem vom natürlichen Standpunkt aus betrachtet.

Dorn Lindner beim Neichstreuhänsder der Arbeit fiir das Wirtschaftsgebiet Schlesiem

Die engem-(23mg.

Das Jütllligungsretlil gegenüber gewerblichen Lehrlingen.—·—
—Wenn-im folg-enden zur Frage desväterlichen Büch-

tigungsrechtes Stellung genommen und dabei Miß-
bräuche bei Anwendung diesesErziehungsmittelsauf-
gezeigt werde-n fallen, so möchte ich mich zunächst nicht
derFeststellung enthalten, daß der weitaus-überwie-
gende Teil der gewerblichen -M-eister Schlessisens ein-er
solchen Aufklärung und Mahnung nicht bedarf. Ver-—-
anlassung zu diesen Ausführung-en geben aber mehrere
Fäll·e,- in denen gegen sonst ehrbare und geachtete
Handwerksmeister im Weg-e des sozialen Ehrenge-
richtsverfahrens eingeschritten werden mußte, weil sie
die ihnen ander-trauten Lehrlinge wiederholt ohne
zwingend-en Grund und-— auch übermäßig geschlagen
hatten. Das soziale Ehrengericht für den Treuhänders
bezirk Schlesien führt in den Gründen einer seiner
letzten Entscheidungen aus, daß »die gewerblichen
Meisterdie Ausübung derspvåterlichen Zucht “ab.“
dingt aus solche Fälle beschränke-n müssen·,»"in denen
es sich um unbedingt notwendige und wirksame Eir-«
ziehungseingriffe hanvelt.“ Es istein weitverbreiteter
Irrtum der gewerblichen Handwerksmeister, wenn sie
glauben, es sei ihnen gemäß § 127 a RGO. ein unbe-
schränktes Züchtigungsrecht gegenüber ihren Lehrling
gen gegeben. Zwar ist« gesetzlich-« bestimmt, daß der
Lehrling der ,,Väterlichen Zucht« seines Lehrherrn un-
terworer ist. Wie aber der natürliche-Vater nur in
außersten Fällen, wenn ein anderes Erziehungsmittel
nicht mehr fruchtet, zur körperliche-n Züchtigungsseines
nicht mehr im schulpslichtigen Alter stehenden Kindes
schreiten wird, darf auch der Lehrherr, dessen Er-
ziehungsrecht ein weit beschränkteres als das des
Vaters ist, nur in außergewöhnlichen Fällen zu dem
Mittel körperlicher Züchtigung greifen. Es ist be-·
zeichnend, daß Lsehrherren, die selbst Väter sind, nur
selten Lehrlinge durch Schläge zu erz·ehen versuchen-
Gerade sie haben auf Grund ihrer Erfahrungen bei
der Kindererziehung längst erkannt, daß mit Schlägen,
insbesonde» mit häufigen und übermäßig-en Züchtis
gungen, der Erziehungszweck nicht erreicht wird. Zwei-
sellos wird-auch durch-sinn«lose Prügelstrafen dem
Jugendlichen die Arbeitslust und die Freude an dem

zu erlernenden Berufe. genommen. Schlägefaulheit
und passiver Widerstand sind notwendige Folgen.
Das väterliche Züchtigungsrecht des Lehrherrn, das

als Einrichtung des vergangenen Jahrhunderts wohl
den damaligen Verhältnissen, insbesondere dem Geiste
dieser Zeit entsprach; ist u. E. mit der heutigen Volks-
anschauung, insonderheit mit dem Bestreben, den Ju-
gendlichen zur Persönlichkeit zu erziehen, unvereinbar.
Jede Prügelstsase beeinträchtigt, ja tötet das Ehrge-
fühl des Bestraft-en Vergegenwärtigen wir uns, daß
nach den Grundsätzen nationalsozialistischer Jugend-
erziehung die Erziehung zum Ehrbewußtsein im Vor-
dergrund steht, so ist ohne weiteres klar, daß die
Prügelstrase als Erziehungsmittel diesem Erz-iehungs-.
zweck zuwiderläuft.Ein jeder Jugendlichermit ange-
borenem Ehrg-efühl,· das frühzeitig geweckt ,istz,.»muß
die körperliche Züchtigung, gleichgültig, in welcher
Weisessie erfolgt; als etwas Entehrendes empfinden,
Selbstbewußtsein und Ehrgesühl,« unserseljbare Per-
sönlichskeitswerts werden dadurch in ihm vernichtet.

Die körperliche Züchtigung des Lehrlsings erscheint-
auch im Hinblick aus die heutige Jugenderziehung
völlig entbehrlich. - Von frühester Jugend an dem
Jungvolk und später der Hitlerjugend angehöre-nd, ist
der-Jugendliche zumeist auch in den Fällen, wo die
elterliche Erziehungsarbeit ohne Erfolg geblieben ist,
zu Gehorsam und« Anständigkeit erzogen worden, so
daß dem Lehrherrn seine Erziehungsaufgabe erheblich
erleichtert ist. _ ' _ ' »

Wenn auch" auf Grund des § 127a RGO. das
Züchtisgungsrecht des gewerblich-en Meisters heut-e noch
besteht, so ist doch einem jeden Meister dringend zu
raten, davonentweder überhaupt keinen oder nur in
weiser Beschränkung Gebrauch zu machen. Vor grund-
losen übereilten und übermäßigen Züchtigungen sei-
nes Lehrlings· mag er sich hüten.· Bei älteren oder
schwächlichen und auch weiblichen Lehrlingen sind
Prügelstrafen überhaupt zu vermeiden.- Sofern der
Lehrherr im Einzelsalle einmal die körperlif eigüchtik
gung des Lehrlings für unbedingt erforder ich-halten



Vetre 062 -

sollte. ist sie in einer Form vorzunehmen, daß der
Lehrling keine gesundheitliichen Schäden erleidet und
auch in seiner Ehre nicht übermäßig gekränkt wird.

Bei etwas Berantwortungsbewußtsein und etwas
erzieherischen Geschicks wird es aber in den meisten
Fällen dem Lehrherrn auf andere Weise als durch
Schläge (etwa Durch ernstliche Berwarnun en usw.)
möglich sein, seine Erziehungsaufgabe gegen ber dem
Lehrling nachkommen zu können. Grfreulicherweise
hat auch schon ein großer Teil der gewerblichen Mei-

-"st"er dies erkannt und macht von dem veralteten Büch-
tigungsrecht, das hoffentlich recht bald aus unserer
Lehrlingserziehung verschwinden wird, keinen Ge-.
brauch mehr. Die Lehrherrn aber, die trotz des Um-
bruchs in den Anschauungen über Iugenderziehung
’aus Tradition von ihrer Uebung, bei jedem auch noch

Gerichtsrefevendarsp Dr« Schenke:

..S.ch:l-e4siens Handwerks-» « - 18. 8amgang, 2er; ZU

so geringem Anlaß ihren Lehrling zu "schl.ÆEu,- nicht
abgehen wollen, wer-den sich die Folgen ihres Tuns
selbst zuschreiben-müssen Abgesehen davon,« daß Ebe-
reists die bei den HandwerkskainmerrfgehikdetenEhren-
erichte gegen sie einschreiben und «ihn"en.ge7’geb"enqu
alls die weite-re Lehrlingshaltüng verbieten-können-
wird der Rsesischstreuhänder der Arbeit bei Ueber-
schrzeitungendes Züchtigungsrechts in Zukunft unnach-
.·sichtlich gemäß "»§ 36 Ziffer I des Gesetzes zur Ord-
nung der nationalen Arbeit das soziale Ehrengerichtss
verfahren gegen sie indieWege leiten und auf eine
besonders strenge Bestrafung hinwirken. Schließlich
ist noch darauf hinzuweisen, daß die grundlose und
übermäßige Züchtigung eine Körperverletzung gemäß
§ 223ff, jStGB. darstellt und zu einer Bestrafung
durch die ordentlichen Gerichte führt.“ . « --

; dar väterliche Jiltlitigungnetln Des relirlnrrn
«."Art""u2nd Umfang des dem Lehrherrn gegenüber

gewerblichen Lehrlingen zustehenden Züchtigungsrechs
tes sowie die- Frage, ob ein solches überhaupt not-
wendig oder gar zweckmäßig ist, sind in letzte-r Zeit
Gegenstand von Erörterungen gewesen. Einen Bei-
trag zur Diskussionsollen die folgenden Ausführun-
gen liefern. ‚

Es wird die Ansicht vertreten, daß sdas väterliche
Züchtigungsrecht dem Lehrherrn zwar kraft Gesetzes
übertragen sei, »daß diese Gesetzesbestimmung aber auf
dem Geiste und. den Verhältnissen des vorigen-Jahr-
hunderts beruhe und daher mit... Der heutigen Volks-
anschauung nicht in Uebereinstimmung zu bringen sei-
mach den Grundsätzen der nationalsozialistischen Ju-
genderziehung solle der Lehrling zu einem ehr- und
selbstbewußten Menschen erzogen werden. Ein-er sol--
chen Erziehung widerspräche aber die Prügelstrafe, die
entehrend wirke und die Persönlichkeit-Zweite zerstöre.
Daher sei das körperliche ssüchtigungsrecht des-Lehr-
herrn veraltet und müsse möglichst bald aus der Lehr-
lingserziehung verschwinden

Hierzu ist zu sagen: Soweit dernationalsozialistiss
sche Staat bestimmte Lebensbereiche noch nicht durch
eigene Gesetze, die seinem Geiste und dem Geiste der
ihn trag-enden Bewegung am klarsten Ausdruck ver-
leihen, geregelt hat, bestehen die alten Gesetz-e als
übernommene und damit einstweilen anerkannt-e Re-
ge.un««gen des Gemeinschaftslebens fort; denn es ist
unmöglich,- in kürzester Zeit denvielen und mannigsk
fällig-en Zwei-gen einesxmodernen Staatswesens ein
neues, a.;«e;r Ansprüchen gerecht werdend-es und welt-
anschaulich einheitlich ausgerichtetes Recht zu geben.
Nur Schritt "für Schritt schafft sich der national-
soztalistischseStaat sein eigbeenes Recht. Für viele, ja
Die merste-n-Rechtsgebiete,s steht noch das alte Recht
weiter. Allerdings sind diese Gesetze, wie heute »un-

«zweiselhaft feststeht, im nationalsozsialistischen Geiste
auszulegen, d. h. der Richter muß, soweit ihnder
Wortlaut des Gesetzes nicht bindet,»der« Beurteilung
eines- strseitigen Sachverhalts nationalsözialistische
Grundsätze zugrundelegen. Entgegen dem Wort-
laut des Gesetzes darf der Richter aber in der Regel
nicht entscheiden Nur dort, wo die Anwendungeiner
Gesetzesbestimmung der nationalsozialistischen Welt-
anschauung geradezu ins Gesicht schlagen würde,"darf
Der Richter selbst gegen den ausdrücklichen Wortlaut
des Gesetzes entscheiden. Diese von der Gerichtsthxsis
vertretene Auffassung findet ihren guten Grund Darin,
daß ernevgrößere als die hier erwähnte und zuge-
lasseneBindungslosigkeit des Richters an bestehende
Gesetzesbestrminungen zu einer Rechtsunsicherheit füh-
ren wurdez die im Interesse der gesamten Volksge-
Ygemeinschastsnichtverantworiset werden könnte. « «

. Berbot des väterlichen »
dem ausdrücklichen- Wort aut des Gesetz-es nach ge-

rWendet man die so gewonnenen Grundsätze auf die
Bestimmung des § 127 a RGO. an, die-dem Lehrherrn
das ,,väterli-che Züchtigungsrecht« überträgt, so muß
man zunächst die Feststellung machen, daß das Züchtie
gungsrecht mit den Grundideen der nati zlsozialistis
schen Weltanschauung keineswe s in einem derart
krassen Widerspruch steht, daß ich ein allgemeines

üchtigungsriechtses entgegen

sundem Bolksempfinden rechtfertigen konnte. Dement-

sprsechend hat fauch die Praxis der Ehrengerichte bei
den Treuhändern der Arbeit das Züchtigungsrecht
des Lehrherrn im Rahmen der bisherigen esetzlsichen
Regelung als Grundsatz unangetastet g-elasen. .
Die Frage, welche Auslegung der § 127a RGO.

heute erfahren soll, berührt sich mit der nach den
Grenzen des Züchtigungsrechts überhaupt. Die Ge-
werbeordnung bestimmt hieran, daß übermäßig-e und
unanständige Züchtigungen sowie jede die Gesundheit
des Lehrsings gefährdende Behandlung verboten sind.«
(§ 127a Abs. 2 RGO.)-. Innerhalb dieser Grenzen
bedarf der Grad und die Häufigkeit Der anzuwenden-
den Züchtigung der Auslegung auf Grund des Gin-
zelfalles und allgemeiner, Pädagogischer Grundsätze.
Hierbei ist davon auszugehen, daß der Lehrlingdurch
die Begründung ein-es Lehrverhältnisses in ein be-«
sonders geartetes Verhältnis zu feinem. Lehrherrnz
tritt. Dieses Verhältnis erschöpft sich nicht m den· Bes-
ziehungsen,« die zwischen dem Betriebssührersundexnem
Gefolgschaftsmitglied bestehen, sondern geht insofern
darüber hin-aus, als der Lehrherr nicht nur für die be-
rufliche Fortbildung und die Erlzernung der technisch-en
Fähigkeiten Sorge zu tragen hat, sondern ihm— auch
die Ausbildung der gesamten Persönlichkeit des Lehr-
ling-s —- im besonderen Maß-e dann, wenn ersich in
Kost und Logis beim Lehrherrn befindet —- anvertraut
ist. Es wirdi also ein besonderes personenrechtlrches
Band zwischen dem Lehrherrn und dem Lehrling
geknüpft, das den familienrechtlichen Beziehungen von
Kind und Bater in vieler Hinsicht ähnlich ist. Der
L-ehrherr--hiat neben Der beruflichen Ausbildung das-irr
zu sorgen, daß der Lehrling seine staatsburgerlichen
Pflichten durch Teilnahme am Dienste der HJ.nach-s
kommt, und daß er ein-en Lebenswandel - führt, Der
Den sittlichen Anschauungen ein-es deutschen «Bolts-
genossen entspricht« Der Lehrherr nimmt also in wei-
tem Umfang die Stellung des leiblich-en Baters -·ern.
Dieser ist gemäß § 1631 Abs. 2 BGB.· kraft seines
Erziehungsrechtes berechtigt, angemessene Zuchtmittel
gegen das Kind anzuwenden. Welche Zuchtmittel als
angemessen zu gelten haben, wird »sich stets nur nach
Der Lage des einzelnen Falles beurteilen - lassen--
jedenfalls kann das Mittel »der körperlichen Zuchtis

gung grundsätzlich nicht aüsgeschlossen werben. »Ist
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welchem Umfang der Vater von· dem Züchtigungsrecht·
Gebrauch machen soll, Meine-Frage die sich lediglich
nach erziehungspolitischen Gesichtspunkten beantwor-
ten läßt. Den Gesetzgeber interessiert sie nicht un-
mittelbar, soweit nicht ein Mißbrauch dieses Recht-es
zur Debatte steht.

Die Gewerbeordnung überträgt '„bie väterliche
Zucht« auf den Lehrherrn. Hierbei geht das Züchtiili
gungsrecht als Teil des allgemeinen ,,Zuchtrechtes«
in vollem Umfang-auf den Lehrherrn über. Die Ansicht,
daß der Lehrherr ein beschränkteres Züchtigungsrecht
habe als der Vater, find-et im Gesetz keine Stütze.
Auch-die Bechtsprechung (vgl. z. B. die Entscheidung
des Kammergerichts in Gew.-Arch. 19, 368) geht das-«-
von aus, daß § 127 a bem Lehrherrn eine Züchtigung ’
des Lehrlings ebenso wie dem Vater aus eigenem
Recht gestattet Wohl ist das allgemeine Zuchtrecht,
d. h. dasNecht des Lehrherrn, auch andere geeignete «
Erziehungsmaßnahmen anzuwenden, entsprechend der
Natur des Lehrverhältnisses beschränkter als dasdes
Vaters. Während der Bater z. B. das Recht hat,
sein Kind zur geeignet-en Erziehung einer Anstalt zu .
übergeben, steht dieses Recht, das einen Ausfluß des
väterlichen Zuchtrechtes darstellt, dem- Lehrherrn kei-
neswegs zu. Das Züchtigungsrecht selbst ist von
einer solchen Beschränkung nicht betroffen. -

Der Umfang des Züchtigungsrechtes ist vo«m Ge-
setzgeber in weiser Selbstbeschränkung nur insoweit ge-
regelt worden, als die Grenze, wo das .Züchtigungsz-.
recht überschritten und eine strafbare Körperverletzung '
begangen wird, festgelegt worden ist. Nach § 127a
Abs. 2 finb übermäßige und unanständig-e Züchti un-
gen, »so-wie jede die Gesundheit des Lehrlings ge ähr-
dende Behandlung verboten. Innerhalb dieses Nah-«
mens hatte sich denn auch die Bechtsprechung mit-den
Fragen nach den Grenzen des Züchtigungsrechts des
Lehrherrn zu befassen. Sie hat eine Ueberschreitung
des Züchtigungsrechts stets da anserkannt,.. wo die
Züchtigung eine körperlich-e Verletzung oder gesund-
heitlichse Gefährdung des Lehrlings zur Folge hatte.
(Gew. Arch. 19, 369). Darüber hinaus hatte aber
bereits die gRechtfprechnng ber Vor- und Nachkriegss
zeit bemerkenswert-e Grundsätze aufgestellt. .

"· Sv ist anerkannt word-en, daß das Zuchtrecht wäh-
rend der gewöhnlich «4jährigen Lehrzeit insofern einer
Aenderung unterworfen ist, als die Befugnisse-, welche .
dem Lehrherrn auf Grund der väterlichen Zucht ver-
liehenfinb, sich naturgemäß mit dem
klings ändern. Was dem Knaben gegenüber erlaubt
sei, könne dem älteren Lehrling gegenüber einen-
Mißbrauch darstellen ,(Gew., Arch.·-4,s 325.). Stock-!-
schläge seien ein ungewöhnliches Zuchtmittel, die nur
als äußerst-es Zuchtmittel und bei allergröbs
sten Verfehlungen nach der allgemein-en Anschauung
erlaubt seien. (vgl. ebenba). Im allgem-einen sei fest-s
anhalten, daß das Züchtigungsrecht des Lehrherrn
aus dem Recht und der Pflicht zur Erziehung von
selbst folge; mit der Erziehung zur sittlichen Persön-
lichkeit sei es fedoch nicht in Einklang- zu bringen,
wenn eine Strafart verwendet werbe, bie geeignet-W,
das Ehrgefühl des Lehrlings zu ertöten. Ohrfeigen
Weg-en geringfügiger Verfehlungen seien daher nicht
erjaubt (Gew. Arch. 19, 358f. in Verb. mit R.GStr.
«212;,221fs.-). Im allgem-einen sei-en die Grenzen des
Züchtigungsrechtes nach verständigem menschlichen Er-
messen sestzusetzen. (RGStr. 110, 433fs.). —

Aus diesen Ents eidungen ist—ersichtlich, daß die
gewerberechtliche Au sassung der Borkriegszeit bei der
Beurteilung des Züchtigungssrechtes das Ehrgefühl
und die Persönlichkeitsehre des Lehrlian nicht un-
berücksichtigt ‚ließ, Es ist auch nicht ersieht ich, weshalb
sdas Züchtigungsrecht gerade der besonderen Mentalis.
tät des. vergangenen, Jahrhunderts mit WM"- auf!
fläreriichen. liberalen. nach freier Entfaltunauud Un-

„Gchlefienß Hspandwerkn

Alter des Lehrs-
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gebundenheit der Persönlichkeit hindrängenden Ten-
denzen entsprechen soll. Abgesehen davon bestand »das
Ychtigungsrecht vor Einführung der Gewebefreiheit seit

hrhunderten in denszzünften und ist- inzzseinem
letzten Grunde auf allgemeine Erziehungsregeln zu-
rückzuführen , « .

Die Rechtsprzchung nach derMachtübernahme hatte
die Aufgabe, die Vorschrift über das Züchtigungsrecht
nach nationalsozialistischem Geiste auszulegen. Sie
tat dies, indem sie den Gesichtspunkt der Persönlich-
keitsehre in besonderem Maße in den Vordergrund
stellt-e und den Grundsatz aufstellte, daß die Züchtis
gnug, um auf den Lehrling einen besonderen-« Eindruck
zu machen, eine Ausnahmeerscheinung bleisbenssollx
--(Arb. gRechtf’amn’ilg. Bd. 23. S. 176ff., 187ff!,, s246ff.;
Bd. 2’4, S. 118 ff., -125ff.). Dieser Grundsatz ist vom
Standpunkt der Persönlichkeitsehre aus- selbstverständ-
lich. Man kann auf Grund der erkannten Entschei-
dung-en wohl sagen, daß die Bechtfprechung zur Frage
des Züchtigungsrechts nach der Machtübernahme im
wesentlichen die gleiche geblieben ist wie varher.· .

In der Praxis mag freilich in manchen-Fällen von
dem Züchtigungsrecht mehr ais notwendig Gebrauch
gemacht worden fein. Aber zwischen der-Notwen-
digkeit ein-er Züchtsigungsmaßnahme und deren
Gesetzwid rigkeit sind eine Menge Abstufungen
möglich. Die Beurteilung, ob eine Züchtigung nat-
wendig ift, wird stets der « persönlichen Auffassung
unterliegen und vom Charakter und »der 'feelifchen
Berantagung des einzelnen Lehrlingsfowohl wie des

- Lehrherrn abhängen. Sofern bisher ungehindert von
dem Züchtigungsrecht ein erhöhter Gebrauch gemacht
word-en ist, liegt dasnicht an einem Versagen des
Gesetzes oder an dessen Reformbedürstigkeit,sondern
an der Tatsache, daß die allgem-eine Volksanschauung
das Züchtigungsrecht auch in diesen Fällen vielfach
als zu Recht bestehend anerkannte, sodaß diese Fälle
nicht vor den Richter gebracht wurden.

Der Grad der anzuwendenden Züchtigung ist stets
eine Frage der Erziehungskunst an fich. Nicht eine
Aienderung des Gesetzes erscheint daher notwendig-,
sondern eine besondere Schulung der Meister auf dem
Gebiete der Lehrlingserzi-ehung. Das Gesetz ist sehr
wohl in der Lage, auch die Fälle des übermäßigen
kGFbrauch des Züchtigungsrechtes zu erfassen usnd zu
etr-a«-en. - « — · · ° —·

Auch die Frage, ob in Zukunft das Zuchtrecht des
Lehrherrn, insbesondere dessen Züchtigungsrechtgänz--
lich beseitigt werden soll, dürfte in dieser Allgemeine-
heit kaum als wünschenswert-zu- bejahen sein« Wie-
derum mußspv davon ausgegangen werden« daß-· der
Sehr—bete den Lehrling nicht nur zu einem Gewerbe
heranbilde"t, sondern daß ihm die Erziehung der ge-
samten Persönlichkeit anvertraut ist. Diese enge.. fast
familiäre Bindung des Lehrlinge an" den Lehrherm
erzeugt eine besondere Art von Betriebsgemeinfchaftz
an deren Bestand gerade der nationalsvzialistische
Staat ein besonderes Interesse hat; ist sie-. dochjn
hohem Maße geeignet, beispielgebend die Gemein-
schaft von Vetriebsherrn und Gefolgschaftsmitglied
herbeizuführen; und gerade im Handwerk hat· sich
diese gemeinschaftsbildende Kraft auch während des
liberalen Zeitaltiers erhalten. Bei dieserumfassenden
Erziehungsaufgabe wird auch das« Züchtigungsrecht
des Lehrherrn —- gewiß nur inAsusnahmefällen und
äußerst-es Mittel —- nicht entbehrt werben können-
Der Streit um die Notwendigkeit der körperlichen
Züchtigung als notwendiges Erzieczungsmittel ist alt.
Die Theorie hat manchebeachtli eArgumente da-
egen ins Feld geführt (vgl. Lexikon der Pädagogik
»d. 3, S. 58sf.). Behält man jedoch bei seinen

theoretisch-en Erwägungen den Blick fürs Praktisch-»
dann wird man die körperliche Züchtigung nicht untetzs
allen Umständen für entbehrlich halten-; Bei absicht-
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lichem einer rohen Gesinnung entspringenden Quäle-
reien von Mensch und Tier, bei böswilliger und
freventlicher grober Sachbeschädigung, bei Handlun-
gen, die einen hohen Grad von Unverschämtheit,
Tücke und Bosheit erkennen lassen, wird oft Die kör-
perliche Züchtigung das wirksamste Mittel sein (vgl.
Handbuchs der Pädagogik, 9. Bd» Q. 6ff.). Gewiß
wird durch die Erziehungsarbeit der HI. das Vor-
lommen solcher grober Entgleisungen Iugendlichser er-
heblich vermindert werden-; es ist aber eine alte Tat-
-sache, daß es widerspenstige Naturen gibt, an denen
selbst die beste Erziehungsarbeit erfolglos bleibt. Auch
ist zu berücksichti en, daß in das Alter« von- 14 bis
16 Jahren bei nahen die sogenannte ,,Nüpelzeit«
fällt, Ob da eine-Ehrenstrafe stets eines ausreichende
Wirkung haben wird-, bleibe dahin gestellt, abgesehen
Davon, daß dem Lehrherrn solche Ehrenstrafen nur in ·
viel geringerem Maße zur Verfügung stehen _ als —
etwa _ Den staatlichen Iugendorganisationen. Die als
äußerstes Erziehungsmittel angewandte körperliche
Züchtigungwiderstreitet auch nicht dein Prinzip der
Persönlichkeitsehre, wie« man sich überhaupt hüten
füllte, dieses - Prinzi-p«». gegenüber Iugendlichemkdies
nochin der Entwicklung begriffen sind," zu überspan«

Konradeinkley Breslaur
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nen. Wenn sich ein Iugsendlicher in einer der vorhin
erwähnten groben Weise vergeht, Dann vermindert
«er seinen Persönlichkeitswert und handelt ehrlos. Er

. selbst-und nicht die darauf etwa folgend-e, körperlich-e
Züchtigung verletzt seine Ehre. Im übrigen sind für-
empfindssame Menschen in manchen Fällen die so--
genannten Ehrenstrafen ehrenraubender als eine im.
richtigen Augenblicke »und Maße erfolgte, kurze und-
vorübergehsende, körperliche Züchtigung Allerdings-
wird man diese eben nur in äußersten und schweren —
Fällen anzuwenden haben; in diesen wird sie das

. wirksamste Mittel sein, dem Iugsendlichen das Ehren-s-
rührige feiner Handlungsweise zum sofortigen Ves-
wußtsein zu bringen. So angewendet bedeutet die

förperiiche süchtigung feine Erziehung zum Durb-v
mäusertum,- sondern ein Mittel der Erziehung zur
wertvollen z Persönlichkeit Da der Lehrherr·bei
dieser Erziehung Vaters -Stelle vertritt, wird man
ihm dieses Erziehungsmittel ebenfalls zubilligen
müssen. « « - -

» Die besonderen Erziehuugsgrundsätze der 233., Die
nicht im Ziel, sondern nur. in Der Auswahl der Mittel
Vesonderheiten aufweisen, werden von- diesen Aus-·-
führungen nicht betroffen. . » . - « "

O

j sollen Unter olier Meister Jugendlitlle iütllliflfln? -»?·»
Die-Stellungeines handwerklichen Meisters seinem

Lehrling- gegenüber ists-vielrzichtigser mit der Stellung
sdes «Vatersszu«seinem Sohne-zu vergleichen, als all-
gemeindiedes Vetriebsführers seinem jugendlichen
Gefolgschaftsmitglied geg-enüber.·. Wenn der Meister
glaubt, Veranlassung zur-v Züchtigung feines Lehr-
lings zu haben, Dann muß er sich vo r der güchtigung
diegleichen Frage-n vorlegen, wie der Vater beider
Züchtigung seines Sohnes. Nur unter dieser Voraus-
setzung kann eine Züchtigung des Lehrlings durchden
‘Imgifter überhaupt einen Wert und bessernden Erfolg
)a en.

Iede Züchtigung im Iähzorn ist verwerflich und
kann nicht scharf genug abgelehnt werden. Man kann
oft beobachten, daß ein Vater plötzlich jähzornig wird
und sein Kind schlägt. In einem solchen Fall-e tötet
der Vater unbedingt das erwachende oder schon aus-
geprägte Ehrgefühl und Gerechtigkeitsempfinden sei-,-

«-n·es..Kindes- ab. Das gleiche gilt· für den Meister
feinen Lehrling gegenüber. ,

·Ich»"habe" meine Söhne sehr ' selten geschlagen.
Nicht iaus Prinzip, den-n ich stehe» keineswegs auf
dem Standpunkt, daß ich es besonders gut mit mei-
nen Söhnen meinen würde, wenn ich auf das letzte
Mittel meiner Erziehungsgewalt von vornherein ver-
zichten würde. Wenn es vorkam, daß ich einem mei-
ner Jungen die Hosen stramm zog, dann erfolgte das
Uschtsxsindem ich wild auf mein Kind einschlag. Zus-
nächst erinnerte ich michmeiner eigen-en Jugend und
versuchte mich dabei auch meinen Söhnen insofern zu
nahern,· daß·ich mich in den augenblicklichen Stand
ihrer sich entwickelnden Reife und Erfindungswelt
hineinzuversetzen bemühte. Dann habe ich, bevor ich
dies Zuchtigung vornahm, in aller Ruhe mit dem
Jungen gesprochen und ihm eindringlich erklärt, wa-
rum er jetzt Schläge bekommen muß. Grundsätzlich
-«habe ich keinen meiner Söhne geschlagen, wenn er
etwasmnrrchtig gemacht hatte. Schlägebekamen meine

. Sohne Denn, wenn sie. feig waren oder logen. Selbst-
verstandlrch würde ich einen Sohn auch dann züchti-
gen, wenn»er sich etwas Fremd-es aneignen würde
Oder sonstwie unehrlich wäre. _ .

« Meine ältesten beiden Söhne im Alter von 16und 17
Bahren, Die fur die vorliegenden Betrachtungen ver-

den bezeichnen kann.» Um dies-es

gleichem-ein in Frage kommen, sind sso zu entnehmen,
. aber "auch-ehremp.findiend-en- jungen Menschen« herange-
wachseml die ich ohne Phrase heute als mein-e Kamera-

· Ziel zu erreichen,
bedurfte es seinerseits weder einer Gesetzeskenntnis
noch einer Gesetzesauslegung Ich glaube-als Vatierz
daß auch der Lehrmeister unt-er Umständen einen“
wertvollen- ‘Beitrag zur s« Gestaltung unseres Nach-s-
wuchses bringen kann, wenn er ein Vergehen gegen
die Wahrhaftigkeit, gegen den persönlich-en Mut, ge-
gen die Ehrlieve oder die Ehrlichkeit,mitdem schärfe-
ren Mittel, der Züchtigung, bestraft. In solchen Fällen
und nach einer Nennung und Erklärung des Züchti-·-4
gungsgrundes wird der Iugendliche nach der Züchtisk
gung alles daran setzen, seine Ehre besser zu- wahren,
als er es durch das eben. bestrafte Vergehen getan
hatte. Anders aber liegen Die Dinge, wenn ein Lehrs-L
meister bei jedem nichtigen Anlaß aufseinen Lehrling-:

‘einfchlägt.’ Dann verdirbt erden Iugendlichsen
_ Es. handelt sich demnach viel weniger darum, ab;
ein Gesetz bestehen bleibtjoder nich-t, sondern daruszzj
ob ein Vater oder Lehrmeister gewillt ist, aus-einem·
deutschen Jungen einen deutschen Mann zu machen.
Hier muß auf die Proklamation des Führers vom
7. September 1937 janläßlich des Neichsparteitages
hingewiesen werden. In dieser Proklamation hat der
Führer die Gesetzeder Nassenpolitik für die Zukunft
unseres Volkes als entscheidender beseichnet, als die
Auswirkun-g;aller anderen Gesetze, denn sie schaffen
den.,neuen deutschen Menschen. Ich glaube, daß int-
Handwerk dann alle Gesetze, diesich mit dem rät-erz-
lichen Züchtigungsrecht dies Lehrherrn befassen, ge-;
genstandslos sind, wenn jeder Handwerksmeister die
Bedeutung einer rassepolitischen Auslese erkannt hat«
Diese Auslesegesetze sind nicht alle-in für die-Ehre und»
die Beugung von Kindern zu beachten-Wenn sich(
in Zukunft der Handwerksmeister seine Lehrling-e u n d«
d es se n V o r fa h r e n vom rassebiologischen Stand-
punkt aus genau ansieht und auswählt, dann wird
er ein Menschenmaterial in feiner Werkstatt haben,
das er wahrscheinlich-überhaupt nicht zu züchtigen-
-braucht. Ein« Lehrherr aber. Der jähzornig und ohne
Ueberxegung auf einen in der Entwicklung befindlichen
deutschen Völksgenossen sinnlos einfchlagt, verdient

Nichts anderes, als- strengste Ahndung. . Yf
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Neurode im Zeichen des Handwerk-.

Im Rahmen der Heimatwoche anläszlich der 600-
Jahrfeier der Bergstadt Neurode in der Zeit vom
31. Juli bis 8.» August d. Js. wurde durch die Kreis-
handwerkerschaft Glatz gZZIontag, den 2. August auch
ein ,,Tag des Handwerks«« durchgeführt, der als sehr
.gegl·r"cckt bezeichnet werden kann.v .
«,—-Aeurode, einst die ,,Stadt der «Wollweber und
Tuchrnacher«, die auch heute noch auf gute Hand-
werkstradition hält, bot besonders an diesem Tage
ialles au·f,-um—-sich den vielen Gästen aus nah und
fern von seiner besten Seite zu zeigen. Jnsbesondere

»der- “Ring, an diesem Tage der eigentliche Festplatz,
stand ganz im Zeichen des Handwerks.

Die Kreishandwerkerschaft Glatz hatte ihren Sitz
einmal ganz nach Neurode verlegt und ein eigen-es
Festbüro eingerichtet Bäcker, Fleisch-er, Brsauer und
Töpfer hatten Berkaufsstände aufgeschlagen, in denen
u. a. auch steinerne -Jubiläums-Bierkrüge mit dem-
Stadtwavpen vertrieben wurden, die man sich an
seiner Schnur umhängen und- so bei der "«-.-·-ammlun»aE
von Lokalkenntnissen dauernd mitfuhren formte. Vor
alle-m aber zeigten die 21 blau-goldenen Fahnen mit
den Zeichen der durch die 21 Glatzer Jnnungen ver-
tretenen Michssinnungsverbände 3 ebensolche mit dem
Handwerkszeichen neben vielen Hakenkreuzfahnen an,

zdsaß an diesem Tage das Handwerk sich in die allge-
meine Festessreude zünftig einreihte. Besondere B-
achtung wurde einer alten, bunten Wappenfahne ge-
schenkt. 21 Jnnungsv-ers.ammlungen, die sich eines

_j guten Besuches erfreuten, wurden durchgeführt, und
vor jedem Jnnungslokal standen zwei Lehrlinge des
betreffenden Handwerks in Berufskleidung mit den
Zeichen und Symbolen ihresHandwerks. Den Höhe-s-
punkt bedeutete jedochdie handwerkliche Weihestunde
am Ring, zu der der vielbewunderte Aufmarsch der

- lag des Handwerks in neuer-de  —

Photo: Kreisbandiverkerlchaft Glas

ausschließlich in Berufskleidsung angetretenen, mit
viel Lust und Liebe ausgestatteten 30 Handwerker-
gruppen mit ihren Symbolen den Auftakt gab.

- Gegen 2000 Meister, Gesellen und Lehrlinge mit
ihren Familienangehörigen nahm-en unter reger Be-
teiligung der gesamten Bevölkerung Aufstellung um
das im neuen Festgewande erstrahlende Rathaus.
Nach einem Musikstück aus den »Meistersiingern«
folgte die Begrüfzungsansprache des in Neurosde an-
säsfigen Kreishandwesrksmeisters Baum-eister K i r d)! .

die Berbundenheit zwischen Stadt und Handwerk
größer sein könne als in Neurodez von dem der Chro-
nist urkundlich nachweist, daß hier nicht her ‘marft,

sondern das Handwerk die Stadt gründete. Wenn in
Krieg und Frieden unseres Generation ihren Man-n- V
gestellt hat und selbst in den schwierigsten Zeiten vor
der Machtübernahme der gute Kern in unserem Hand--
werk nicht vernichtet werden konnte, so ist diese weihe-·-
volle Stunde, in der wir im Gedenken an die abge-
laufenen .6· Jahrhunderte das Schaffen und Wirken

sz unserer Vorfahren ehren,- der machtvolle Beweis das-
für, daß unser Grenzlandhandwesrk wieder von neuer
Lebens- und Schaffenskraft erfüllt ist. Diesen Worten
folgte der gemeinsame Gesang eines Handwerksliedes
Nach der Ansprache des Bürgermeisters nahm der

Bizepråsident der Handwerkskammer zu Breslau, Friks —
feurmeister Eduard Fiebi.ger,i das Wort. Er ge-
dachte zunächst der Held-en des .Weltkrieges und der
Verstorbenen aus den Reihen des Handwerks und

ging, nachdem das Lied vom guten Kameraden ver-.
klungen war, ausführlich auf die Stellung des Hand-
werks im deutschen Wirtschafts-s und Gesamtleben ein.-
Außer demVizepräsidenten der Handwerkskammer

und dem Landrat des Kreises Glatz konnten am »Das

_ ner ,> in der er u. a. daran hinwies, daßnirgends .
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des Handwerks« u. a. als Gäste begrüßt werden
7 Bezirksinnungsmeister, 6 Kreishandwerksmeister so-
wie einige auswärtige Obermeister.

Auf der am Ring errichteten Tanzdiele wurden an-
schließend noch durch die Lehrlinge der Damenschneider-
und Bäckerinnung handwerkliehe Tänze aufgeführt;
die Zimmerer zeigten das Zimmerertlatschen.
spät in die Nacht hinein spielte die Kapelle bei erheb-
lichem Gedränge noch zum allgemeinen Tanz auf; der
festlich beleuchtete und auch sonst reich gefehmückte
Ring zeigte überhaupt gerade in den Abendstunden
ltrjotz einzelner Regenschauer ein frohdewegtes Leben
undStäben, nicht zuletzt auch sämtliche in unmittel-
ba.rer Aahe liegenden Lokale, in denen, woirgend ans-
gängrg, ebenfalls zum Tanz ausgespielt wurdee
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sVereichnungen

" Bezeichnung: -— _ Sitz
Wirtschaftskamrner Ostpreuszen Konigsberg

i- ,, Schlesien T Breslau «
J- · -' : _„„ -  Berlin-Brandenburg Berlin
s · - „ . Pommern Stettin .
1 ·- J » _ . Nordmakk Hamburg T" ‑
; „ » . . Bremen “Bremen“

.‚ ‘„ " - Niedersachfen Hannover
' „‘ Düfseldorf Dusfieidors

„ ‚2 Westa.en u. Lippe Dortmund
„ Köln Koln
,, Hefsen Frankfurt 11.921.

· „ Mittelelbe « Magdedurg
„ Thüringen Weimar
» Sachsen Dresden

» „ Bayern München
» . Baden Karlsruhe
„ ·Württemberg und

·,, · Hohenzollern Stuttgart
„ Saarpfalz Saat-drücken

. Leistungsanderventiliren Betriebe.
spBcreinbarung zwischen Neichswirtsehastskammer und

« 513915. —- Nachsmeldungenbis zum 39. Sei-ihn 1937.

, Zur Durchführung der in den Nichtlinien zum
Leistungswettkampf der deutschen Betriebe vorgesehe-
nen Mitwirkung der sachlichen Vertreter der gewerb-
lichen Wirtschaft wurde zwischen der Reichsleitung der
-DAF. und der Beichswirtschaftskammer eine Verein-
barung getroffen

Danach werben, ebenso wie Die Reichstreuhänder
Der Arbeit vom Standpunkt der staatlichen Ueber-
wachung der Betriebe aus, die Wirtschaftskammern
die Beurteilung der Betriebe nach der wirtschaftlichen
Seite vo-·rnehmen und den Gauobmännern mitteilen,
ob von ihrer Seite aus Bedenken gegen die Aus-«-
zeichnung bestehen.

Weiter bestmmt die Vereinbarung, dasz auf An-
ordnung des Beichsleiters der 59915., Dr. Bei), der
1. August 1937 Schlußtermin für die Abgabe der
«Meldungen bleibt.
Ausnahmen sind nur in Sonderfällen zugelassen.

Für die Gaue München-Oberbahern und Schlesien
hat Neichsleiter Dr. Leh infolge der großen nationalen
‚um fnmie für das Handwerk und die Seeschiffabrt

»SehlesiensHandwerk«

V:s’

·: , -. teßlich beteiligte sich das ortsansässige Hand-J
wert norh an einer Leistungsschau des heimischen (Sie; . g,_
werbes bezw an einer Ansstellng ,,Alte und neue-·-525;;.«
Kunst in Aeurode«, in der 11 a. eine SrechTIermerfd"

“Berg:Z- in Gemeinschaft mit«Sem Veichsbund Deutscher Haus«

YT Die Wirtschaftslammernfuhren künftig folgende

gewisse Vergütung-en
die Zahlung aus eine
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infolge der räumlichen Ausdehnung und damit ver-
bundener Schwierigkeiten noch9Iachme15ungen bis
zum 30. September 1937 genehmigt. Wenn infolge
widersprechender Anordnung sieh Betriebe nicht recht-
zeitig melden konnten nehmen die Gauobmänner noch
Meldungen zum Leistungskampf entgwegen
Für sämtliche Ausnahmen endet die Meldefrist am

30. September 1937.
Auf Grund der Priifungsergebnisse bei gemein-

samer Zusammenarbeit aller einschlägigen Dienstftellen
und Organisationen wird Die Deutsche Arbeitsfront
dem Fuhrer und Reichskanzler die besten Betriebe

zialistischer 921n11erhe111eh“ vorschlagen

bandwerlieroergutungen _ » » »
Jan lieu-verwaltet

Der Netchgstand Tdes deutschen Handwerks erläßt

und Grundbesitzerund der Fachgruppe Grundstücks«

zur Auszeichnung mit Dem Prädikat ,,Nationalso-.

und Hypothekenmakler Fachstelle 811116De1ma11e1f, nach-« -
stehenden Aufruf, der sich gegen die Unfitte, gewisse-.

trägen zu zah!en, richtet-
»An das ·Bauhandwerk!

91n die Hausverwalteri

Betrage werden entweder in den Preis der Leistung
oder Lieferung eingerechnet, so daß diese verteuett
werden, oder es wird versucht durch schlechte Leistung
die Vergütung wieder einzusparerr Handwerks,er die-
solche Beträge zahlen oder anbieten, verstoßen damit
gegen Standes-ehre und Gemeingeist und machen sich
ehrengeriehtlich strafbar.

Die unterzeichnseten Körperschaften weisen nachdriieks
lichst darauf hin, D111; es sich hier um eine Unfitte
handelt, die der Vergangenheit angehören muß und
daß sie gewillt sind, mit aller Schärfe gegen diese
Unsitte hinzugehen Die Vergebung von Jnstands
setzungsarbeiten gehort zu den regelmäßigen Pflichten
des Hausverwalters, für die er vor-n Eigentümer des-Z
zahlt wird. Die Annahme derartiger Bergutungen
ist also in jedem Falle ein Akt der Untreue bezw. des
Betruges dem Hauseigentiimer gegenüber-.

Bergutungen für den Erhalt Don Sn1tan51e13ung6auf=

(‚6 besteht dielfach die Unfitte, daß bei der Ausfah-
·.rung von onftandsetzunggarbeiten an Hausverwalter

ezahlt werden Teilweise geht-»
_ orderung des Hausverwalsters

. zurück, teilweise werdenaber auch den Hausverwaltern
. solche Bergütungen von Handwerkern angeboten, Die
sieh auf diese Art den Auftrag sichern wollen. Solches·

Die untsiiserzeichneten Berbände fordern daher in demsz
- Bestreben, fiir Sauberkeit auf dem Gebiete der Auf-
tragsvergebung und der Grundstücksbewirtfchaftung
zu sorgen, jeden aus den beteiligten Kreisen zur Mit-
hilfe auf. Der Handwerker gebe den Hausverwalter,
der Bergütungen für Jnstandfetzungsarbeiten fordert,
sein-er Kreishandwerkerfchast bekannt, wie umgekehrt
der Hausverwalter Handwerker, die ihm ein derartiges
Anerbieten machen, der Fachgruppe Grundstückss und s·
Hypothekenmakler anzseigen soll. Die unterzeichneten
Körperschaften werden sodann die notwendigen Wege
und Mittel finden, um diesen Uebelftand auszurotten.

Neichssftand des deutschen Handwerks
.gez. W. .Lohmann,

uAetchsbund Deutscher Haus -und Grundbesitzer -
· gez. 51151116.

Fachgrupspe Grundstück-Z- und thothekenmakler in
der 9Biri11hait69mDDe Vermittlergewerbe, Jachstelle

Ha-usverwalter

- gez. Schneider.

Berlin. den 1. September 1937.“
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« 1266. Verwendung lvon eichsenen Wasserschenteln

f F ra ge: In letzter Zeit sind Behauptungen aufge-
"taucht, wonach eichene Wasserschenkel an· kiefernen
Fenstern nicht zweckmäßig wären, weil die Gerbsäure
des Eichenholzes das Kiefernholz ungünstig beein-
flussen würde. Jst Ihnen etwas darüber bekannt?
Wennspes stimmt, wiekönnte dieser Einfluß ausge-
schaltet werdens2 " - , W. W. in W» Bez. Liegn·.

A ntw o rt: Es ists bekannt, daß die Gerbsäure des
Eichenholzes ungünstige Einflüfse auf Die Verleimung
beider Verwendung vonKaltleimen ausübt. Wir er-
innern an die störende Reaktion gerbsäurehaltiger
Hölzer z-.. B. Eiche und Kastanie mit den Alkalien
der Kaseinleime. Hingegen ist auch in der neuesten
wissenschaftlich-en Literatur über die von-Ihnen ange-
schnitten-e Frage der -Beeinfl.ussunsg eines anderen
Holzes durch die Gerbsäure des Eichenhsolzes nichts
bekannt. — Es ist auch nicht ersichtlich, aus welchen
Gründen-»die Gerbsäure. die ja nur bei Gegenwart
von großen Feuchtigkeitsmengen aus dem Eichenholz
heraus und in das andere Holz hinüberswandern kann,
irgendwelche schädigende Eisnflüsse auf das Kiefernholz
ausüben sollte. Wir nehm-en vielmehr an, daß es sich
um eine mißverständliche Auslegung-eines durch an-
dere Ursachen hervorgerufenen Fehlers handelt. Das
.Eichenhoslz ist werkftoffgtechnisch etwas-völlig anderes
lals Ki»efsernhoslz. Es unterscheidet sich in der Dichte, in «
dem Wasseraufnahmevermögen und im Ausdehnungs«
Koeffizienten wesentlich vom Kiefernholz. Es besteht
also an den Stoßstellen von Kiefern- und Eichenholz
leicht die Gefahr einer übergroßen Fug-enbsildung,s wo-
mit Dem Eindringen von Wasser Vorschub geleistet-
isst. Bei der bekannt-en höheren Widerstandsfähigkeit
von Eichenholz gegenüber dem weicheren KLesernholz
ist es verständ-lich, daß dieses zuerst von Fäulnis oder
holzzetstörenden Pilzen angegriffen wird. Aus dieser
Erscheinung mag sich auch Die Vermutung ableiten-·
daß das Eichenholz direkt einen schädigenden Einfluß
auf das Kiefernholz ausübt. Aus Gründen ein-er
weristoffgerechten Fertigung halten wir es nicht für.
angebracht, den Wasserschenkel überhaupt aus Eichen-
sholz herzustellen. Bei gut-er Pflege dies Fensters wir-d
ein kieferner Wasserschenkel die gleichen vielleicht sogar
aus den oben angeführten Gründen bessere Dienste
tun, als ein eichener Schenkel. Wenn für Jhre Be
ihauptung greifbare Unterlagen in Form von beson-
ders gsut erkenntliichen Schadensfällen vorhanden sind,
in empfehlen wir Ihnen, diese zur Untersuchung an
ie zuständige Gewerbeförderungsstelle bei der Hand-

werkskammer zu Liegnitz einzusenden. Diie Technische
Vrufstelle für das Handwerk beim Landeshandwerks-
meister Schlesien wird dann eine Prüfung der ("Schau .
densursache vornehmen.

1267. Yolzschaden durch Insekten.

. Frage: Seit Jahren habeich in meinen Woh-
nungen den Holzwurm, welcher vom Dielenholz her-
rührt, sodaß etliche Möbelstücke vollständig vom Wurm
zerfressen sind. Gibt es dagegen ein Mittel, evid-
welche-B? - H. H. in W. Bez. Bresl.

Antw o rt: Nach Ihrer Frage handelt es sich um
einen schon weitgehenv verschleppten Schaden durch ein
thözetfressendes Insekt. Zur Angabe von geeigneten
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Bekämpfungsmaßnahmen wäre es von Bedeutung ge-
wesen, zu erfahren-, um welche Art von Käfern es
sich handelt. Wenn die Fraßlöcher der Larven, die
die eigentlichen Hölzzerstörer sind, etwa 1:1,5 man

« Durchmesser haben, so handelt es {ich um den kleinen
Pochkäfer, im Volksmund auch otenuhr genannt.
Haben hingegen Die Fraßlöcher 44--5 mm Durchmesser,
so können Sie mit dem Auftreten des Hausbocks rechne
nen. In beiden Fällen besteht eine erhebliche Gefahr
nicht nur für Die Einrichtung, sondern auch für das
gesamte Holzwerk des· Hauses. ‑ -

Bei der Bekämpfung muß das Auf-treten der Jn-
fetten in den Konstruktionsteilen des Hauses, also
Dsieiung und Balkenlagen, und das in den -Möbel-
teilen unterschieden werben. Die befallene Dielung
muß aufgenommen und einer Reinigung zugänglich
gemacht werden. Es« wird sich hierbei herausstellen,
daß manch-e Teile so z—erfressen·si11d, daß an eine Wie-
derverwendung nicht mehr gedacht werden kann. Als
allgemeine Bekämpfungsmaßregeln hat zu gelten, D-aß
das befallene Holz so weit wie möglich abgebeilt und
daß das übrige, soweit die Trag-fähigkeit nicht zu sehr
elitten hat, gründlich mit einem speziellen Hauswirt-
ekämpfungssmittel imprägniert werden muß. Alles
neu verwendete Holz wird entweder im Tränkungse
oder im Anstrichverfahren imprägniert. Auf jeden
Fall wird es sich empfehlen, für die Erneuerung einen
mit solch-en Arbeiten vertrauten Bauunternehmer oder
Zimmermeister. heranzuziehen, der sich im übrig-en
in den weiteren Fragen mit uns oder der ,,Techsn«ischen
Prüfstelle für das Handwerk, Breslau, Technische
Hochschule« direkt in Verbindung setzen kann.

Die Möbelstücke, Die, wie Sie angeben, ebenfalls
befallen sind,- müssen natürlich auch behandelt wer-z
Den, Da sonst die Gefahr besteht, daß der Schaden nie-
mals bezw. nur unvollständig beseitigt wird.JMan
eht hierbei so vor, daß die von außen sichtbaren

Fluglöcher so weit wie möglich mit einem spitzen Ge-
genstand, gegebenenfalls unter Hinzuziehung eines
Staubsaugers, vom Wurmmehl befreit werben. Hier-

« auf wirdmit Hilfe einer Spritze mit feiner Oeffnung
die Jmprägnierflüsfigkeit in die Löcher gespritzt. Diese
werden schließlich mit einer Mischung aus Wachs und
Paraffin oder einem anderen. gut erhärtenden Kitt
verschlossen. Das angegebene Verfahren ist sehr um-
ständlich und zeitrauvend, bringt aber bei genügender
Sorgfalt einigermaßen die Sicherheit des Erfolges
mit sich. Die an uwendenden Jmprägnierungsmittek
werden Ihnen gesondert genannt. Sie müssen rund-
sätzlich sowohl als rüliagengift als auch als A emgift
auf die Tiere wirren. Jn dem einen Falle „vergiften
sich die Larven bei der Aufnahme des imprägnierten
Holzes, im anderen Falle durchziehen die gasigen
Bestandteile des Jmprägnierungsmittelsdas Holz und;
töten auch die nicht direkt beeinflußten Larven.v .— »
Für eine erfolgreiche Bekämpfung muß auch das

übrig-e Holzwerk des Hauses, insbesondere Dachgestühl
und Balkenlage, einer Prüfung unterzogen werben,
Da Die Heilung des Jnsektenschadens für die Dauer
nur dann erfolgversprechend ist, wenn alle befallenen
Teile gründlich nach Vorschrift erneuert bezw. im-

s

prägniert werden.

—1268. Schwammgebilde.
Frage: In meiner Stube bemerkte ich, was sonst

nie der Fall war, solche Schwammgebilde, wovon ich
ein Stück zur Probe mitsende. Ich möchte gern wissen,
vb das für das Grundstück gefährlich ist. Es ist ein
altes Haus und was soll ich dagegen für Maßnah-
men ergreifen, Damit ich dieses verhindere. .

. s CR. J. in S. Bez. Liegn.
A n t w o r t »: Das uns eingesandte Schwammgebixde

stellte, soweit sich die-s in dem trockenen Zustand fest-
stellen ließ, ein-en Fruchtkörper des echten Haus-
schwamms dar. "
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Es besteht demnach die von Ihnen befürchtete Ges-
fahrfür das Haus, und Sie müssen, um den Schaden
zu beseitigen, unverzüglich und energisch für Beseiti-
ung des Schadens sorgen. Die-Ursache wird in
hrem Fall in dem feuchten Zustand der unterhalb

der Erdoberkante liegenden Fußbodendielung zu su-
chen fein. Das Plötzliche Au treten kann z. B. auch
durch eine vorgenommene Reparatur (z. B. Auswechs
seln einer Schwelle oder ein-es Dsielenbodens) zu er-
klären sein. Zur-Abhilfe des Schadens müßten Sie
in erster Linie durch einen mit solchen Arbeiten ver-
trauten Bauunternehmer den Umfang des Schadens
feststellen lassen.. Hierzu gehört Aufnahme der Die-
lung in den befallenen und angrenzenden Räumlich-
keiten. Alles befallene Holzwerk muß durch neues
und imprägniertes Holz ersetzt werden. Eine gründ-
liche Beseitigung des Schadens wird sich aber nur
dann erreichen lassen, wenn Sie auch gleichzeitig da-
für-sorgen, daß das neuverbaute Holz trocken bleiben
kann. Sie werden daran denken müssen, anstelle der
vorhandenen Erdaufschüttung ein-e Kiesbetonschicht ein-
zuziehen. Auch die Dielung muß vor dem Zutritt von
Feuchtigkeit aus dem feuchten Mauerwerk geschützt
werden. Die Lagerhölzer werden deshalb auf Futter-
hölzser gelegt, die ihrerseits durch Unterlage von Teer-
pappe geschützt sind. Die Umfassungsmauern der be-
fallenen Räume müssen, da sie meistens vom
Schwamm durchzog-en final/4 bis 1x2 Stein tief aus-
gestemmt und neu vorgemauert werden. Gegebenen-
falls kann noch der Einbau einer Falzpappe für
Trockenlegung der inneren Wandflächen helfen, das
angrenzende Holz im trockenen Zustand zu erhalten. Der
unter der Dielung befindliche Raum wird nicht mit
Schlacke aufgefüllt, sondern sogar durch Anfchneiden
der Fußleiften gut entlüftet. Der Hausschwamm findet
bei bewegter und trockener Luft keine geeigneten Le-
bensbedingungen Besondere Sorsalt ist bei der Er-
neuerung den Schwellen, dem Türfutter und auch
den Fensterbrettern zuzuwenden. Der Schwamm er-
nährt sich wohl vom Holz, vermag aber auf feinem
Weg weite Mauerstrecken zu d-urchwachsen. Es hat
also keinen Zweck, nur einen Raumin Ordnung zu
bringen und angrenzende Räumlichkeiten nicht zu be-
rücksichtigen, da in diesem Fall die Gefahr besteht,
daß der Pilz aus den angrenzenden Räumlichkeiten
schnell wieder zurückwächft.· In diesem Fall hilft auch
kein Schwammbockbekämpfungsmittel. Die Angabe der
Imprägniermittel geschieht getrennt. Wir verweisen
in diesem Zusammenhang auf frühere Veröffentlichun-
gen in Schlesiens Handwerk und Fragekasten Heft
Nr. 30 vom 24. Juli 1937 Frage Nr. 974, Heft Nr. 36
vom 9.»September 1936 Frage Nr. ·1073iund Heft
Ri. 39 vom 26. September Frage Nr. 1148. Falls
der von Ihnen beauftragt-e Bauuntsernehmer noch be-
sondere Anweisungen hab-en möcht-e. empfehlen wir
dem Betreffenden sich an die Gewerbeförderungsstelle
der Haiidwierksskammer zu Liegnitz oder an die Tech-
nische Prüfstelle für das Handwerk, Breslau, Techni-
fche Hochschule zu wenden... P.

1269. Beilegung von Streitigkeiten.
Mit dem Bauunternehmer, der den Reubau mei-

nes Hauses sonst zur Zufriedenheit ausgeführt hat,
werd-e ich doch noch in Streit geraten, weil ich mich «
mit« ihm wegen der Bezahlung seiner Rechnung nicht
einigen kann »und auch wegen verschiedener Arbeiten-
welche bestimmt nicht dauerhaft hergestellt finb, da sie
schon nach wenigen Wochen groß-e Mißstände Feigen-
Jch Würde es nicht gern zu "einer gerichtlichen Klage
kommen laffen. Bitte teilen Sie mir mit, auf rbeIche‘
andere Weise ich zu einer Verständigung komme.
WasdemBaüunternehiner zusteht, will ich auch be-.
zahlen. aber" nicht vor Gerichtkiagem . « ,

E. R. in B. Bez. Bresl.
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A n t w o r t: Sie tuen grundsätzlich recht «daran, bei
Streitigkeiten mit einem Handwerkskameraden sich erst
dann der ordentlichen Gerichtsbarkeit zu bedienen,
wenn die von den handwerklichen Gliederung-en vorg-
gesehenen Stellen vergeblich versucht haben, eine Ver-
ständigung oder eine Einigung herbeizuführen.- «

" Sie haben „nun in dieser Richtung zunächst die
Möglichkeit, bei der. zuständigen Handwerkskammer
ein Vrüfunsgsverfahren zu beantragen. Durch
dieses Verfahren erhalten Sie zunächst Klarheit über
die Berechtigung Ihrer Bsemängeluingen mit Bezug
auf die Ausführung-der Arbeiten, über die Ange-
messenheit und Richtigkeit der geforderten Preise und
über die allgemeineRechtslage auf Grund der vor-
liegenden Unterlagen und Vereinbarungen. Hierdurch
gewinnen Sie ——— wenn Ihr-e Vorhaltungen im
wesentlichen sich als berechtigt herausgestellt haben —-
eine Grund-lage für ein-e erneute unmittelbare Ver-
handlung mit dem Unternehmer, und Sie ersehen
auch aus dem Ergebnis der Prüfung, welche Aus-.
sichten auf Erfolg bei einem doch unvermeidlich wer-

sdenden Prozeß für Sie, bestehen dürft-en. Das Prü-
fungsverfahren wird aus Ihren einseitigen Antrag
auch gegen den Willen des Kontrahenten Durchgeführt.
Er wird aber an dem Verfahren beteiligt und er kann
hierzu Stellung nehmen und auch feine Meinung per-i
sönlich vertreten. Auch die von- ihm ’ beigebrachten
Unterlagen werd-en in dem Verfahren unparteiisch
geprüft. Das Ergebnis des Verfahrens, das in einem
eingehende-n Gutachten seinen Niederschlag fin-
det, wird dem Antragsteller und auf dessen Verlang-en
auch dein Antragsgegner mitgeteilt. Es bindet selbst-
verständlich den Kontrahenten nicht. Es« wird aber,
wenn es in der Hauptsache für-ihn ungünstig ausge-
fallen ist, ihm doch zu denken geben und voraussicht-
lich seine Bereitwilligkeit zu einer gütlichen (Einigung,
wesentlich beeinflussen. ‘

Ein-e andere erheblich weitergehende Möglichkeit
zur Bereinigung von Meinung-sverschsiedenheiten zwi-
schen streitenden Parteien besteht·in der Herbeifüh-
rung eine-s G üteverfahrens vor der Handwerks-
kammer. Es setzt im Gegensatz zu dem vorerläuterten
Viüfungsverfahren die Beteiligung beider Parteien
Iund deren festen Willen zu außergerichtlich-er Ent-
scheidung bezw. Einigung voraus. Gutachten ergehen
im Gütevserfahren nur insoweit sich beide Teile dem
Spruch des von der Handwerkskammer zu b-eftellendien
Sachverständigen vorher unterwerfen. Im Falle des
Scheiterns eines Einigungsversuches im Gütev-er-
fahren wird dieser als ergebnislos betrachtet und nicht
weite-r verfolgt. Selbstverständlich werden auch ims-
durchgeführten Güteverfahren die Behauptungen und
Unterlagen beider Teile eingehend geprüft und den
Parteien Gelegenheit zur Vertretung ihrer Sache ge-
gebe-n, bevor vom Sachverständigen das beide Teile»
bindende Gutachten erstattet wird. Die Erfahrung
hat gezeigt, daß aus sehr vielen Prüfungsanträgen
nach Fühlungnahme mit dem Antragsgegner sich ein
Güteversahrent bei dem sich beide Teile dem Spruch
des Sachverständigen unterwerfen, entwickelt. Hier-
durch werden dann alle Meinungsverschiedenheiten
verbindlich beendetund ein Prozeß ist erspart.

Was die Kosten anbetrifft, so hat diese beim P r ü -
sungsverfahren der Antragsteller allein zu tra-
gen. Beim Güteverfahren entscheidet der Sach-
verständige über dieTragung bezw. Verteilung der
Kosten zwischen »den Parteien. Die Höhe der Kosten
richtet sich nach dem Umfang der erforderlichen Mühe-
waltung des Sachverständigen und nach seinen Auf-.
wendungen für» die Reis-e bei für notwendig gehalte-»
nen« Besichtigungen. Die Kosten bewegen sich in maßt« _;
gen Grenzen. . _ _ _

» ediglich der Vollständigkeit und des« allgemeinen
Interesses wean möchten wir. obwohl es für Ehren:
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Fall nicht in Frage kommt, darauf hinweisen, dass es
noch eine weitere Möglichkeit für eine prozeßlose zw.
private Regelung von Streitibgbeiten in solchen Fällen
gibt, woes sich um groß-e O fette handelt, bei dienen
die Entscheidung in einem Verfahren gefällt wird,
das dem vor den ordentlichen Gerichten ähnelt, —
nämlich das Schiedsgericht. Es setzt dsas Gin-
verständnis beider Parteien voraus. Jede Partei er-
nennt nach ihrer freien Wahl einen Sschiedsrichter, der
zweckmäßig Fachmann auf· dem dem Streit zu Grunde
liegenden Gebiet ist. Die Schiedsrichter sind aber keine
Parteivertreter, sondern gelten als unabhängige Rich-
ter. Erfolgt zwischen- ihnen keine Einigung. so ent-
scheidet ein von diesen oder von einer schon vorher
bestimmten Stelle benannter Obmann den Streit
durch einen Schiedsspruch Dieser ist als end-gültig zu —
betrachten. Er wird beim Gericht hinterlegt, und» er
hat die leiche Wirkung hinsichtlich Rechtskraft und
Vollstreck arkeit wie ein gerichtliches Urteil. Seine
gesetzliche Regelung soweit es im öffentlichen Rechts-
interesse unbedingt .gebo-ten ist, hat das Schiedsgericht
in der Zivilprozeßordnung erfahren, deren diesbezüg-
liche Vorschriften für das Schiedsgericht zwingend
sind. Trotzdem genießen die Parteien und die von
diesen gewählten Schiedsrichter weitgehende Freiheit
in ihr-er Stellung zur Streitsache. Das Schiedsgericht
erreicht und-verbürgt in einfachster Weise einen raschen
Gang in der Erledigung der Streitigkeiten. Vor-aus-
fetzung ist jedoch richtige Auswahl der Schiedsrichter
bezw. des Obmanns, die über eigene reiche Erfahrun-
gen und Kenntnisse auch in gewisser Beziehung auf
rechtlichem Gebiet verfügen müssen, damit sie nach
dem Grundsatz der Billigkeit die Rechtslage des
Streitfalles zutreffend und sicher beurteilen können.
Die entstehenden Kosten richten sich im allgemeinen
nach dem Zeit- und Arbeitsaufwand der Schiedsrich-
ter und des Obmannes Sie stehen selbstverständlich
in keinem Vergleich zu den erheblichen Geldaufwems
dungen bei gerichtlichem Austrag unter Mitwirkung
von Anwälten und in Bezug auf die Auswirkungen
des Instanzenzuges des ordentlichen Rechtsweg-es
Selbstverständlich unterstützt und beratet die Hand-
werkskammer gleichfalls die streitenden Parteien bei
der vorschriftsmäßigen Bildung und bei »der Besetzung
von Schiedsgerichten. «

Es steht also streitenden Parteien frei, ob sie das
Klagerecht bei den ordentlichen Gerichten, das der
Staat seinen Bürgern gewährt, benutzen wollen. Der
Staat übt in. dieser Richtung keinen Zwang aus-

« Aus vorstehenden Ausführungen ist also ersichtlich,
daß es wirklich nicht« notwendig ist, das vom Staat
vorgesehene Klagerecht vor den Gerichten in bürger-
lbiechetiz Rechtsstreitigkeiten ohne zwingendenkIGrund zu
nu en. :.

1270. Treiben-risse in Neubautein ,
Frage: Ich habe ein freistehendes Wohnhaus

mit mehreren Kleinwohnungen und ausgebautem
Dachgeschoß errichtet, in welchem sich am Anschluß
der Wände mit den Decken und-auch im ausgebautem
Dachgeschoß im Putz zahlreiche Trockenrifse gebildet
haben. Diese Erscheinung ist ja allgemein bekannt und
die Bauherren finden sich alle damit ab, daß derartig-e
Risse unvermeidlich sind und bei der ersten Reno-
vation beseitigt werden und dann kaum oder· noch ver-
einzelt wieder komm-en. Mein jetziger “Bauherr will
mich aber«für diese Risse verantwortlich machen, in-
dem er meine Forderung kürzen will und außerdem
mich aufgefordert hat, die Risse im Putz sofort zu be-
seitigen und auch vom Maler gut instandsetzen zu«
lassen. Auf meine Erklärung, daß diese Arbeit jetzt
gar keinen Zweck hat, und auch nicht zu meiner Ga-
rantie gehört, läßt er sich nicht ein.

Habe ich nun Recht die Beseitigung dieser Schäden,
die doch keine sind, als Garantiearbeit abzulehnen,
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-wie ich es bisher immer mit Erfolg gemacht habe,
oder kann mich der Bauherr wirklich haftbar machen.

- G. H. in L. Bez. Liegn.
Antwort: Zunächst einmal sind die geschildert-en

Mängel nicht wesentlich-er Art und die von Ihnen
ausgeführten betreffenden Arbeit-en können nicht als
mit solchen Fiehlern behaftet angesehen werden, die
den Wert und die Tauglichkeit zu dem gewöhnlichen
oder in dem Bauvertrage vorausgesetzten Gebrauch
aufheben oder mindern. Das Haus wird wie vorge-
sehen benutzt und die« geringfügigen- “Riffe beeinflussen
die. Festigkeit nicht im·g—ering-stens. Die Risse sind in
der Hauptsache auf die Verwendung von nur luft-
trorkenem Bauholz zurückzuführen, das erst im Laufe
der Zeit zur vollständig-en Austrocknung kommt und
wofür Sie nach Lage der Verhältnisse nicht einzu-
stehen haben. «
Wir möchten aber nicht verfehlen darauf aufmerk-

sam zu machen, daß die Rissebildung an den Decken
besonders bei den Wandbalken wesentlich eingeschränkt
werden kann durch Verlegung der Wandbalken im
richtigen Abstand von den Wänden und ausreichend
großer Ausrundung des Wand- und Deckenputzans
schlusses. Auch die Anbringung der Deckenschalung
und des Putzträgers ist von Einfluß auf Rissebildung.
Im ausgebauten Dachgeschoß werden Rissebildungen
vermindert durch guten Dachverband und geschickte-«
und sinnvolle Verwendung und Befestigung der Putz-
träger, seien es Schalungen oder Wärmedämmplatten.
Ganz vermeiden lassen sich aber Trockenrisfe nur sin«
seltenen Fällen, solange Holz, das Feuchtigkeitseins
flüssen unterliegt und dessen Elastizitätseigenschaften
berechtigt beansprucht werden, als Tragekonstruktion
zur Verwendung kommt.
Wenn also die vom Bauherrn bemängelten Trockens

risse ein erträgliches Maß« nicht überschreiten, unter-
liegen diese Schäden unter gar keinen Umständen
einer Gewährleistungspflicht. Diese Schäden sind nach
dem Stande dzer Technik und nach den Naturgesetzen
im wesentlichen unabwendbar und sie können demzu-«
folge zweifellos nur die normal-e Unterhaltung des
Gebäudes betreffen. Der Unternehmer haftet für sie
also grundsätzlich überhaupt nicht. So sehr wir das
Bedürfnis nach Haftung von seit-en eines Auftrag-
gebers als berechtigt anerkennen, darf andererseits
kein Mißbrauch mit dem Gewährleistungsanspruch
durch überfpannte und übersetzt-e Forderungen ge-
trieben werden. - «
Erwähnt sei übrigens noch, daß Risse auch oft mit

dem Setz-en des Gebäudes zusammenhängen, wobei in
vielen Fällen die Verhältnisse unberechenbarsind Der
Bauherr kann Sie also demnach nicht für in erträg-
lichem Umfange eingetretene Trockens und Schwind-
risse haftbar mach-en.
Wir möchten aber zum Schluß noch darauf auf-

- merksam machen, daß dagegen “Riffe, die sich z. B. im"
Anstrich der Wände und Decken befinden, durch Nach-
streichen zu beseitigen sind. Allerdings nicht sofort,
sondernerst nach einiger seit. Sonstige bezw. alle
andere-n Baumängel müssen aber grundsätzlich als-
bald abgestellt werden« ' ' Bi.

1271. Befreiung vom laufenden Pachtvertrag, Schlie-
ßung des Ladens und Wegnahme des Inventars vor

Ablan des Vertrages. «
Frage: Es handelt sich um die A,uflösun.g’einer

Pachtbäckerei. Im Februar 1936 übernahm ich hier
in L. die Bäckerei. Der Pachtvertrag läuft auf 5 Jahre.
Das Backstubem und Ladeninventar wurde v«on. mir-
käuflich erworben. Laut-»Pachtv—ertrag habe ich drei
Monate der Miete 270,—— RM. vorausbezahlt.
Im Pachtvertrag -—heißt··es wörtlich: »Sollte der

Pächter länger als zwei Monate mit der Pacht im
Rückstande fein, erfolgt schriftliche Kündigung und
einen Monat später die Räumung ohne Gericht.6
Ich beabsichtige nun eine Bäckerei zu laufen. Ich
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würde hier für meine Väckerei einen neuen Pächter
besorgen-Wie muß ich mich verhalten, falls der Wirt
keinen von mir besorgten Pächter mag. Vemerken
möchte ich noch, daß-mich mein -Wirt ungern verliert.
Darf ich das mir gehörende Backstubem und Laden-
inventar alles mitnehmen oder muß ich die Pacht-·
dauer von 5 Jahren abwarten? -

- « - . R. E. in L. Bez. Liegn.
--Antwort: Die Periragstreuefordiert nicht nur
vom Perpächter, sondern auch von dem Pächter, daß
er. Die übernommenen Vertragspflichten ordnungs-
mäßig und gewissenhaft erfüllt.. Ihr Hinweis, .·daß
nach dem Ver-trage bei einem Pachtrückstande für mehr
als zwei Monate die. schriftliche Kündigung erfolgt,
bedeutet offenbar die Etage, ob Sie sich nicht durch
Nichtzahlung der Pacht von dem auf 5 Jahre abges-
schlossenen Pachtvertrage befreien können. Es liegt in-
dem Ermessen des Perpächters, ob Ier bei einem
Vachtrückstande von seinem Kündigunqsrecht Ges-
-b.rauch machen will. Da der PerpächtersSie nur« uns-
gern verliert, ist es wahrscheinlich, daß er den rück-
ständigen Pachtzinseinklagem imWege der Zwangs-.
vollstreckung beitreiben und trotzdem nicht kündigen
wird-Selbst wenn er kündigt-, hast-en Sie für,·»den
vereinbarten Pachtzins...für. die gesamte Pachtdauer,
nur- muß der. Perpächier sich anrechnen lassen,· was
er an Pacht von einem anderen Pächter erhält. -

· iEs handelt sich nicht nur Dem. Wortlaute, sondern
auch dem Inhalte nach um einen Pachtvertrag. Es
find Ihnen Räume überlassen worden, ie in bau-
licher Hinsicht für den Päckereibietrieb hergerichtet und
mit derjenigen inneren Einrichtung und Ausstattung
versehen sind, welcheunmittelbar die Ausnahme des
Väckereibetriebes ermöglicht. An der Rechtsnatur des·
Pachtvertrages wird auch nichts dadurch geändert,
daß Sie beim Abschluß des Vertrages das Vackstubens
und Ladeninventar käuflich erworben haben. Entschei« .
dend ist, daß Ihnen betriebsfertige Räume
überlassen wurden. Liegt aberein Pachtvertrag vor,
so braucht der Perpächter den von Ihnen besorgten
anderen Pächter nicht anzunehmen. Er braucht nicht
einmal zu dulden, daß Sie in die Bäckerei einen
Unterpächter einsetzen, Während bei einem Mietver«
trage der Mieter das Mietverhältnis unter Einhal-
tung der gesetzlichen Kündigungsfrist kündigen darf,
wenn der Permieter ihm die Erlaubnis, weiterzu-
vermieten, verweigert, ist dieses Kündigungsrecht bei
einem Pachtvertrage ausdrücklich ausgeschlossen.
Dem Verpächter steht für seine Forderungen aus

dem Pachtverhältnis ein Pfandrecht an den einge- »·
brachten Sachen des Pächters zu. Soweit diese Sachen-
ohne Wissen oder unter Widerspruch des Perpächters
entfernt worden sind, kann der Verpsächter binnen Mo-
natsfrist die Herausgabe der Sachen zum Zwecke der Zu-
rückschaffung in das Grundstück verlangen. Hiernach
wären Sie also nicht berechtigt, ohne ausdrückliche
Erlaubnis des Verpächters das Ihnen gehörige Back-
stubens und Ladeninventar vor Ablauf des Pachtvers
trages.herauszunehmen. " « « .

— Schließlich sei daraus hingewiesen, daß, wie bereits
höchstgerichtlich entschieden', der Pächter von gewerb-
lichen Räumen das Geschäft im allgemeinen nicht vor
Ablauf des Vertrages schließen darf. Es wird als
Verstoß gegen die guten Sitten angesehen, wenn der
Pächter den Perpächter dadurch schädigt, daß er die
gewerblichen Räume schließt und die Kundschaft in
seine neuen, gewerblichen Räume.hinüberz-ieht.
Sie »sind also, da zweiseitige Perträge nicht einsei-

tig geandert odergelöst werden dürfen, lediglich auf
den guten Willen des Verpächters angewiesen.

1272. Dürfem die nichtverbrauchten Zuschläge für
- Schonheitsreparatnren verrechnet werden -
Frage-: »Ich betreibe eine Väckerei und bezahle

dasür «142,——«—« am. Friedensmiete. Ich bezahle von
der ganzen Summe 4 Prozent Schönheitsrevaratur.
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Laut Vertrag habe ich mich verpflichtet, die Vackstube
sowie den Laden selbst zu renovieren. In den 7 Sah-·
ren, in welchen ich die Väckerei betreibe, habe ich im-
ganzen 477,12 RM. an Schönheitsreparaturen ein-.
gezahlt. Nach der Aufstellung der Hauswirtin hat sie
in dieser Zeit 260,-—— RAL an Schönheitsreparaturen
bezahlt und zwar nur für die Wohnung. Die- Pack-
stube habe-ich alle Bahre selbst renovieren lassen. und
bezahlt. Da der Laden renoviert werden muß,- habe
ich der Wirtin gesagt, sie soll diese Kosten von dem-
Rest Der. Schönheitsreparaturen bestreiten. · -

Die Wirtin beruft sich nun auf Die. Klaus-ei in dem-
Mietsvertrag, daß ich den Laden wie die Vackstube
selbst renovieren muß. Wie soll ich mich jetzt dazu-
verhalten?««Pin ich« daraufhin berechtigt, den Laden-
renoviert su‘verlangen' oderwenn nicht, kanns ich mir
von der folgendem-Miete die EtProzent Schönh-eits-II—·
ve-paratur·en, ohne. daß ich mich strasbsar mache, ab-
ziehen oder nicht? « - P. O. in·B. Bez. Prsesl·.

- Antwort: Gemischte Räume unterstehen in VH
nicht dem R-eichsmietengiesetz.e, wenndie Jahresfrist-!A
densmiete für die Wohn- und Geschäftsräuniesüost
RM. erreicht oder ü·bersteigt«,·. Da in« Ihrem Fall dies
Iahresfriedensmiete über 800,——- RM. liegt, besteht-Z
zwischen Ihnen und der Permietierin nicht die gesetz-,
lich-e. sondern eine vereinbarte Miete. Die Ali-rede hin-T
sichtlich der Reparaturen geht dahin, daßSie selbst
verpflichtet sind« · Laden und Backstubse « instand an,
halten, während die Instandhaltung der Wohnung
der Vermieterin obliegt. · · · « « .
Es ist ein grundsätzlicher Irrtum, wenn Sie ans

nehmen, daß der Umfang der Pflicht zur tatsächlichen
Ausführung der Schönheitsreparaturen dem Betrage-.
der gezahlten Zuschläge- entsprechen , müsse» Ist die
Ausführung von Schönheitsreparaturen nicht nur er-
Wünscht, sondern notwendig, so muß siein dem not-
wendigen Umfange erfolgen, unabhängig davon, ob:
Die gezahlten Zuschläge die Kosten decken oder nicht.
Es hat nicht jeder Mieter einen Anspruch Darauf,
daß die von ihm gezahlten Zuschläge nur für seine-v
Mieträume verwendet werben, vielmehr hat der Pers-
mieter die aufgelaufenen Beträge nach den Grund-
sätzen eines Für das gesamte Grundstück angemessenen-·
Wirtschaftsp anes zu verwalten. Das Verfügungsrecht
über die Zuschläge, die einen Teil der Fmiete bilDen,
hat nun der Vermieter. Er hat auch entsprechend
dem Wirtschaftsplan zu bestimmen, welche Mieträume»·
instandzusetzen sind. - ‑ . . . »
Da sich Ihr vertragliches Recht indem Ansprüche

auf ordnungsmäßige Jnstandhaltung der Wohnräume«
durch den Vermieter erschöpft, können Sie in ein-
seitiger Abänderung des Vertrages weder verlangen,“
daß die Permieterin den Laden renoviert, noch sind
Sie berechtigt, in Zukunft den Mietzins um 4 Pros-
zent zu kürzen. ' — Fg. .

Regierungsbezirk Breslau.

1273: Unfallversicherung W; G. in “B.
12771: Rechtsauskunft. " F. K. in O.
1275:Ungelernter Handwerker. R.- K. in R.
1276: Umsatzsteuer _ 25‘. S. in D.
1277: Einkommensteuer. K. P. in G..-
1278: Gsesuüdheitsstörung durch Wanzen·
- ' · _ A. W. in O.
1279: Prunnenbau. K. E. in I.
1280: GlaserkartelL F. M in R.
1281: Wasserleitung. D ‘m. m «A.-V
1282: Malerarbseiten. A» P. in H.
1·283: Anstreicherarbeiten. F. K in We
1284: Schuldschein. ' I. D in B.
1285: Hydrophoranlage. an. F. in ij
1286: Ungeziefer bildet eine erhebliche Gesundheits-

störung ' ·" . QI. im. in Q.’
1287: Zwangsverwaltung. -" R. S. in “B.
1288: Arbeitszeit. ‘ E. I. in P.:



18.. 31131911119, 212. 38

1289: Ofenarbeiten. " · -M. S. in B.
1290. Ah«nenforschung. '- · - A. 21.111 M.
1291: Dachdecker und Korbmaeher. 21.- B. in 2.
1292: ZahlungsbefehL P. 3. in F.
1298: 2 verschiedene Fragen. ‘43. B. in 6.
1294: Baufragen. « J E. in 5.5.
1295: Grundstgüeksenteignung P· M. in M.

Regierungsbezirk Lie131113. . .
1296: Jnkasso. . · A. 3. in B.
1297: Gewerbefragen. . ‑ · W. U in·St.
1298: Bezugsquellen. . · A. 6. 1:1 5.5.
1299: 2 verschiedene Frager W. 6. in 6.
13.00: Herausgabe einesGrundstücksteiles« 221. F. in 6.
21301: Beitreibung einer· Forderung. H. F. in J
1802: Lehrvertrag. .. .B. M. in 6.
1303: Meltau. - - A.-H. in A.
1304: Rohstoffwirtschaft. P. 6. 111 L.
13.05.,: Reichsmusirkammer ‚. .. . · 2. 6.:111 W.

NegierungsbezirkOdpelm 7°
1306. Schäden durch Bauarbeitien. E. B· in L.
1307: Die ertappten Beleidiger.- __ z · « Fi- ·S.« in 3.
1308 Erbhof und 613111113e._ · « « ‘23”. 61.1.11 6.
1309: Umsatzsteuer. «· .P.« 3.„ 111 F.
1310: Steuerfrage. W. LE- in 21."
1311: Ersatzteile. By 6.:111 6.
1312: Das Wohnrecht des Grundstuckskäufers s

s· J. B in 6.
1313: Bürger·steuer. 3.. L. in 221.
1.3121: 3 verschiedene Fragen - W. Dir S«
1315:2 verschiedene Fragen. « W. 6. in W.
1316: Hausschlaehtung K. H-. tin D-.
1.371 Eifenlegierungen - «A. 6. 111 6.
Diese Anfragen werden schriftlich erledigt

Dr.Sto---.

Selilelierlreiien .
" des flliolegrddlienlidndwerln
Der Bezirksinnungsverband des Photographenhand-
werks veranstaltet am 28. und 29. September 1937
in Breslau sein diesjähriges Schlesiertreffen. Reben
beruflichen und sachlichen Arbeitstagungen wird auch
in diesem Jahre wieder ein Preiswettbewerb durch-
geführt. Wie wir voriges Jahr berichtetenz wurde eine
Schlesiermappe »Die fehlesisehe Landschaft«
gastellt Der zweite Teil 3er Schlesiermappe soll dieses

hr erstehen und zwar eine Zusammenstellung:
-,,Schlesiens Arbeit, der Schlesier bei der Arbeit
Schlesiens Persönlichkeiten«. Außer der Ausstellung
der Einsendungen zu dieser Mappe wird eine Aus-
stellung »Unsere Jugend«, weiterhin eine Ausstellung
von Lehrlings- und Gehilfenprüfungsarbeiten gezeigt-«

Uergleiid der Umfalze einzelner liandwerlui .
zweige niit denen anderer Wirtschaft-zweien
Jn der vom Statistischen Reichs-samt jür das Ka-

lender;ahr 1935 erstellten Umsatzsteuerstatistik wurde
das Handwerk zum ersten Male in einer amtlichen

Erhebung ftatistisch gesondert erfaßt. Schon die ersten

Ergebnisse, die das Reich-samt veröffentlicht, ermög-

lichen lehrreiche Vergleiche. ·

. Dem Umsatz im Fleischerhandwerk mit 4,2
Milliarden 21221. entspricht etwa der Umsatz des

- gesamten G a ststätte n we sens (Hotels, Gast-

- - w«irtschaften," Kaffeehäuser usw-) mit 4,3 Milli-

«-" arden 21211.

gSchlesiensHandwerk«

zusammen-s- —
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Dem Umsatz im Bauhandwerk mit 3,6 Mil-

liarden 21221. entspricht etwa der Umsatz in der

chemischen Industrie mit 3,7 Milliarden

NM -

DemUmsatzimBäckerhandwerkmitZsMils

liarden 21221. entspricht etwa der Umsatz der

elektrischenIndustrie mit 2,7 Milliar-

den AM. - ‑ .

Der Umsatz jedem dieser hier aufgeführt-en
Zweige liegt weitn über den Umsätzen der gesamten

Wasser-, Gas- 11113 Lektrtzitatsgewinuung und --ver-

' ··sv·rgung, der 2,‚3 Milliarden 21221. betrug, und gleich-
. falls weit. überdem Umsatz in der Eisen« und Stahl-
gewinnung, der sieh auf116 Millsiarden AM. be-

zifferte: . ,

· _ Mann nennenSteuernaus
Bühgmusgrunben erlassen werden

Der Grundsatz der gerechten und gleichmaßigen Be-
handlung aller Steuerpflichtigen macht eine für alle
St-eu-«ergesetze gültige allgemeine Gesetzesbestimmung
nötig, die die Handhabe bietet, um unbillige steuer-·
liche Ergebnisse im Billigkeitswege zu mildern oder
zu beseitigen. Aber diese Bestimmung, nämlich § 131

- der Beichsabgabenordnung, gibt wie Oberregieiungs«
rat Dr. Eylert vom Neichsfinanzministerium« in der
Deutschen Steuerzeitung hervorhebt, keinen Recht-san-
sprueh auf Steuererlaß Andererseits gibt sie den Be-
horden nicht nur d:e Befugnis zueinem Erlaß von
Steuern, sondern auch zu Billigkeitsnraßnahmen jeder
Art. E.ine Unbilligkeit ist allerdings nur anzunehmen.
-wenn die Fortführung des gewerblichen oder land-
wirtschaftlichen Betriebes erheblich gefahrdet wird,
oder wenn die Bestreitung des notwendigen Lebens-
unterhalts vorübergehend oder dauernd gefährdet wird.
Ob diese Voraussetzungen vorliegen, ist eine Datfrgge.,
die Eylert nach nationalsozialistischer Weltanschauung
bweantwortet wissen will, d. h. nach dem Grundsatz:
Alles ist richtig, was dein Volks-ganzen nützt und
alles ist falsch-, was dein Bollsganzen abtriiglich ist.
Bei einem Steuerpfliehtigen mit großemEinkommen
oder mit Vermögen kommt daher nach seiner Meinung
ein Billigkeitserlaß überhaupt nicht pmehr in Betracht, «
soweit er nicht besonders angeordnet ist.

Dr. Eylert nennt auch einige Grundsatze aus der
Praxis des Billigkeitsverfahrens Ruckfichtnahme ist
danach bei Antragstellern geboten, die fiir den Les-
bensulntesrhalt einer kinderreiehen Familie zu sorgen
haben oder sich in der Kampfzeit durch starkften Ein-
fatz für das Dritte Reich besonders verdient gemacht
haben. Bei Juden ist strengster Maßstab anzulegen.
Der Steuerpslichtige muß eines Steuererlasses würdig
sein« Bei Aachforderung von Steuern oft für viele
Jahre, nur weil gewisse Buchführungsvorschriften
(z. B. bei der Umsatzsteuer) nicht beachtet worden
sind, oder weil durch Betriebsprüfung höher zu veran-
lagende Steuerverhältnisfe festgestellt würden, wird
ein Entgegenkommen dann gerechtfertigt sein, wenn
durch die Steuernachforderung der Betrieb oder der
Lebensunterhalt des Pflichtigen erheblich gefährdet
würd.en Steuerforderungen, die auf offenbar anrich-
tiger Gesetzesanwendung durch das Finanzamt bei-·
ruhen, sind im allgemeinen zu erlassen. Bei unwirts
schaftlichen, lebensunfahigen Betrieben all ein Erlaß
versagt werden; was im Wirtschaft-sie n unheilbar
krank ist bedarf keines Schutz-es.
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»Dir zur Freude, Deinen Kindern zum Besitz.«
Dieses Motto des Handwerks bei der diesjährigen

Ostmesfe zu Königsberg, paßt so recht zu einem sinn-

reichen. Geburtstagsgeschenk, das die Berufskameraden
des Glatzer Photographenhandwerks ihrem Obermeis
ster Marx anläßlich des 50. Geburtstages überreicht

..Schlesiens Handwerk«

Schönes ärlclienii zum 50. bedarf-lage »

hatten. In einer Kristallglasschaie ist das Symbol
des Photographenhandwerks und der bekannte Spruch

,,Meister ist, der was ersann, ein Geselle. der was

kann,s Lehrling aber jedermann« eingeschliffen.

- numawiktiaiaic
hält 3 milliurnen am. leihlnmiial fest
Bernhard Köhler ruft auf zur Beseitigung der Borg- «

« käufe.

»Borgen heißt arm werben“. Unter diesem in seiner
Richtigkeit eingehend begründeten Motto ruft der·
Leiter der Kommission für Wirtschaftspolitik der
AS-DAP., Bernhard Köhler, zur Abschasfung der
Pumpwirtschaft auf. Selbstverständlich gebe es Fälle«
in denen ein Berbrauchskredit beim Lebensmittelhänd-
ler über eine vorübergehende Notlage hinweghelfe.
Auch könne das Eingehen eines -Abzahl.ungsvertra-
ges vernünftig sein, wenn der Abzahlungskäufer durch
das ihmzur Verfügung gestellte Gut (Fahrrad, Näh-
maschine. Auto, Schreibnraschine) soviel besser ver-
dient, daß er erheblich vor endgültiger Abnützung des
Gegenstandes -- die Abzahlung bewältigt und dann
noch ausreichend lange Zeit den Vorteil des neuen
Gegenstandes sich nutzbar machen kann. Dagegen sei
nicht einzusehen, warum mancher Käuserbeim Hand-
werker. bei der Schneiderin, beim Lebensmittelhänds
Ier, bei der Modistin, der Möbelhandlung usw. auf
Borg kaufen müsse. nur um früher in den Genuß
von erwünscht-en Gütern zu kommen, als er sie be-
zahlen kann. Jeder Kenner der Verhältnisse weiß,. daß-
diese Käuse die übergroße Mehrzahl aller Borgkäufe
bilden. Hier spreche nicht die Not oder ein augenblick-
licher Aotstand Hier spreche nur Ged-ankenlosig.keit,
Leichtsinn, schlechtes Haushalten, Bornehmtuerei. Ge-
nußsucht und mangelnde Eharakterfestigkeit Es seien
Milliardenwerte, die auf diese Weise eine sehr breit-e
Schicht der Berbraucherschaft ihren Lieferanten schul-
det, die diese Lieferanten ihren eigenen Borlieserans
ten schuldig werden und die beim Groß-händler oder
Erzeuger zur-Aufnahme fremden Kapitals zwingen.
Es gebe überhaupt kein tätiges Glied der deutschen
Bolkswirtschaft," das von der Abschafsung dieses Pum-
pes keinen Nutzen hätte. Die rd. 3 Milliarden RM.
Leihkapit-al,· die im kleineren und größeren Kredit der
Berbraucher sestliegen, würden z.z ,B».»im Wohnungse-

r
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bau seine vorzügliche, hervorragend gesicherte Ber-
wendung finden. Diese 3 Milliarden ersorderten einen
jährlichen Zinsaufwand von mindestens 150 Millio-
nen mm, der unweigerlich als Berteuerungsmoment
der gekauften Ware erscheine. Es sei nicht vornehm.
anschreiben zu lassen, sondern es sei unvornehm. Es
bedeute nämlich, eine reichlichere Lebenshaltung sich
zu verschaffen auf Kosten anderer. Berdientes Geld
werde schwerer ausgegeben ais geborgtes Beim Ber-

j schwinden des Kundmkreditess würde die tägliche Le-
bensführungdiaher sorgfältiger und sparsamer. Eine

« wirtschaftliche Gesundsung der Einzelhändler und Hand-
werker sei ohne Abschaffung der schlechten Zahlung-s-
gewohnheiten nicht denkbar. »Im Programm der
NSDAP stehe: Schaffung eines gesund-en Mittel-
standes. Die Abschaffung des Pumpes sei eine-s der
besten Mittel hierzu. « ' »

»-Ita51i·skl1leriiandwekli als sustuktriigen .
Bild: Schlesicns Handwerk.

 

 

 

Bezirüsinnuugsmeister und Obermeister Will spricht zu den
, ‘ , Breslauer Tischlermeisterm . »

Links von Pa. Willssitzendeivl.-Jng. Flache Leiter der Gewerbe-«
förderunasstelle insBieslain daneben Tischlermeister Levsen vom Reichs-
innungsverband des deutschen Tischlerbandweer

Anläßlich der Qartalsversammlung der Bresiauer
. Tischlerinnung, die von Bezirksinnungsmeister und
Obermeifter Will geleitet wurde, sprach der Tischler-
meister Levs en vom Beichsinnungsverband des
Tischlerhandwerks über die kulturellen-Aufg-aben des
Tischlerhandwerks Der Vortragende, der selbst als
Tischlermeisster Praktiker ist, ging bei seinen Betrach-
tungen von der Werk-statt und demsschöpferischen Er-
lebenin der Werkstatt aus und konnte aus diese Weise
seinen Berufskameraden recht lebensnahe deren kultu-
rellsen Gewinn vor Aug-en führen.

D-ipl.-Jng. Flacker, der Leiter der Gewerbesör-
derungsstelle bei der Handwerkskammer zu Breslau,-
sprach über Schulung-en im Tischlerhandwerk mit dem

Vlickpunkt zur kulturellen Gestaltung im Schaffen.
Großes Interesse erregte der Tonfilm »Lehren,
lernen, Leistung mit der Rede des Beichswirtschastss
ministers Schacht im Sportpalast in Berlin. »
Eine besondere Ehrung erhielt der Tischlermeister

Paul Kitzler, Breslau, ein besonders rühriges
Innungsmitglied, anläßlich seines-ä01ährigen· Meister-
jubiläums.
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73. Uervandstag
n25; Stlilesilclien berstenlcliastsnrkvanvet

Am 29. unD 30. August 1937 hielt der Schlesische
Genossenschaftsverband auf Einladung der Mittel-«-
standsbank Liegnitz e. G. m. b. H.,«in Liiegnitz seinen
73. Verband-Mag ab, Der außerordentlich gut besucht
war. {früherer Uebung entsprechend, fanden in die-
sem Jahr wieder getrennte Vorverssammlungen «der
gJlbarengenoffenfchaften unD der Kreditgenossenschaften
statt. Der stellvertretsende Verbandsdirektor S chmidt
eröffnete die Sondertagung der Warengenossenschaf-
ten. Er wies in seinen einleitenden Worten auf Zwe-
sentliche Punkte hin, welche heute mehr denn je be-
sondere Beachtung verdienen: Zweckmäßigkeit der La-
gerhaltung, besondere Beachtung der neuen Steuer-
gesetze und Wichtigkeit der Eigenkapitalbildung

Verbandsprüfer D l u g o s ch berichtete über dieRes
visionsergebnisse bei den Warengenosfenschaften und
forderte vor allem weitgehende Beachtung, auch frühere
Prüfungsberichste, durch die»Verw-altungsorgane. Die
Genossenschaften wurden eingehend mit den gesetzlichen
Bilanzierungsbestimmungen vertraut gemacht und vösr
allem eines forgfältige Abfassung der Geschäftsberichte
gefordert, die auch-werdend ausgestaltet werden müs-
sen. Zur Information der Verwaltungsorgane sei es
unbedingt notwendig, daß die Verbandsrundschreiben
auch dem Aufsichtsrat vorgelegt werd-en »und· dieser
auch über beachtenswerte Artikel in den Blättern für
Genossenschaftswesen informiert wird. Die Bevisions«-
und Kontrollpflichten des "Aufsich.tsriates seien vor
allem bezüglich der «Formalrevisionenz· der Kasse und
Belege sowie bezüglich der Abfassung der- Prüfungs-
protoikolle.. vor allem bezüthich der Prüfung des ." Jah-
resabschilusses zu erweitern. Die Buchführung muß
unter Hinweis auf die gesetzlichen Bestimmungen weit-
gehender und klarer aufgsegliedert werden, vor allem
bezüglich der Gewinn- und Verlustrechnung. Bei den
Außenständen wurde eine sorgfältig-ere-Behandlung
alter festliegender Außenftände gefordert; mit den
Schuldnern sind feste Abzahlungsvereinbarungen zu
treffen. Warenkredite dürfen den brancheüblichenRahs
men nicht üderschreitem Die Gewährung von Bar-
ktediten gehöre nicht zu den satzungsgemäßen Auf-

 

gaben der Warengenossenschaft. . Die Einbringung
‘Der Saldenanerkenntnisse müsse nicht nur von den
zSch-uldsnern, sondern sauch von den Lieferanten restloss
durch-geführt werden, Da nur dann eine vollständige
Grundlage für ordnungsmäßige Bilanzprüfnng gege-
ben sei. Den Lieferungsgenossenschasten wurden wert-
volle Fingerzeige für die Geschäftsführung egeben,
vor allem wurden gerade diese Genossenscha ten auf
ausreichende Eigenkapitalb.ildung und vorsichtige Fis-v
nanzierung der Arbeitsaufträge hingewiesen.

. Dr. Wein wurm vom Deutschen Genossenschafts- ·
verband Berlin sprachüber die wichtigsten Bestim-.
mungen des Preisbildungsrechtes im Zweiten Vier-
jahresplsan Er wies Daraufhin, daß sich jeder-Ge-
schäftsführer mit dem Wortlaut der einzelnen Be-

stimmungen gsenauestens vertraut machen muß. um —-
träge aus Ausnahmeregelung sind nur an die Preis-
bildsungslltelle beim Oberprässidium zu richten und
können nur aus volkswirtschaftlichen Gründen, zur
Vermeidung besonderer Härten Berücksichtigung fin-
Den. Dies Preisüberwachungsstellen bei den .Begie-
rungspräsidenten haben mehr überwachende Tätigkeit
auszuübem Preiserhöhungen sind praktisch seit dem

 

17.10. 1936 untersagt. Die Preisstopverordnung geht

der Zuschlag erfolgt ist«

jeder gesetzlichen-Sondervorschrift vor, durch die Preis-
erhöhungen möglich wären. Andererseitszs gelten Son-
dervorschriften vors der Preisstopverordnnng, wenn
durch die Sondervorschrift Preissenkungen möglich
scheinen. Mit einer Presiserhöhung gleichzustellen sei
auch jede Verschlechterung dersZahlungs-»und Liefe-
rungsbedingungen., Es wird ausdrücklich darauf hin-
gewiesen, daß die Lieferanten bei Verteuernngszu-
schlägen angeben müssen-, auf Grund welchen Erlasses

In der Borversammlung der-Kreditgenosseuschaften
berichtete Verbandsprüfer Habisch über die« Revi-
siosnsergebnisse bei den Kreditgenossenschaftem, wobei
er weniger auf die formellen Beanstandungen ein-
ging als vielmehr eine materielle Auswertung der
Bilanzposten vernahm.“ « » ·

Besonders eingehend wurde das Eessionskreditges
schäft behandelt. Stille Cessionen können heute eine
geeignete Kreditunterlage nicht mehr bilden, sondern
es mußüberallBenachrichtigung des Drittschuldners
unddessen Bestätigung gefordert werden. Im übrigen
sei jede Art"«von Eessionskredit mehr oder weniger
Vertrauenskredit. Vielfachkkönnse bei derartigen Kre-
diten auch auf eine genaue Ueberwachung der Aus-.-
führung bevorschußter Aufträge und Nachprüfung
der den Aufträgen zu Grunde liegend-en Kalkulationen
nicht verzichtet werden. Ein-e materiell-e Kreditprüfung
kann restlos ni-cht-zur-.Durchführung gelangen, wenn
die notwendigen Bewertungsunterlagen nicht beige-
bra-cht«werden.« Das gelte nicht nur für die dinglichen
Si-cherheiten,s sondern auch fürE dies Bürgschafskredsite,
wobei zu letzteren Auskünfte dritter Stellen oder
Aktennotizen der Verwaltungsorgane über die Boni-
tät der ’"Schuldner und Bürgen beizufügen seien.
Im allgemeinen könne festgestellt werden. daß die
Kreditgenossensichaften sichs unt-er Aufwendung der
durchaus erwünschenswerten Vorsicht weitmöglichst für
die Befriedigung des Kreditbedärfes mit Erfolg zur
Verfügung gestellt haben.

Als nächster Neferent sprach·Dr. jur. H er b st, Ber-
lin, über ,,bürgerlich-riechtliche Grund-lagen der Vi-
lanz«. Ausgehend von den grundlegenden Bestim--v
mungen des BGB. -erläuterte Der. Vortragende die
rechtlichen Zusammenhänge zur Bilanz und zu sonsti-
gen Bechtshandlungen im Geschäftsverkehrder «Ge-«ss
nosssenschaften.« , « x s

In· dser«»Hauptverh-and-lung erstattete Berbandsdireds
tor Sichmedes den Jahresbericht für 1936/37. Der
Verband hat im abgelaufenen Geschäftsjahr seinen
Mitgliederstand wesentlich erweitern können; -z. Zt.
zählt-der Verband 83 Kreditgenossenschaften, 94 Wa-
rengenossenschaftien und« 2 Aktiengesellschaften.- Die
Tätigkeit des Verbandes hat durch Aufnahmerevisim
nen einestarke Erweiterung erfahren, so daß es bist
jetzt nicht möglich war, Den 'ährlichen Revisionsturnus
bei allen Genossenschaften- inzuhalten; durch Einstel«
lung eines 5.- Verband-sprüfers glaubt man baldmög--
lkichst die rückständigen Prüfung-en durchführen zu
onnen. - -
Nach der Verbiandsftatistik hat die Bilanzsumme

der KreditgenossenschaftenEnde 1986 eine Steigerung
auf annähernd AM. 100 Millionen erfahren; Der
Stand von Ende 1931, wobei die Bilanzsumme um«
etwa 3 Millionen BM. höher war, ist allerdings
noch nicht ganz erreicht-- Die Entwicklung der Kredit-;
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genossenschaften hat mit der allgemeinen Wirtschafts-
besserung in«Schl-esien Schritt gehalten, wenn auch
festgestellt werden mußte, daß das Tempo der allge-«
meinen Entwicklung in anderen ,Wirtschiaftsgebieten
schnell-er war. Die Verkehrsferne Schlesiens muß sich

Einlegen der schliesischen Kreditgenossenschaften haben
sich im Berichtsjahr auf 65,7 Millionen man. erhöht,
1937 ist ein weiteres beachtliches Anwachsen des Ein-
lagenbestandes festzustellsen.— Mit der Zunahme der
fremden Mittel haben die eigenen Betriebsmittel nicht
standgehalten. Es mußte daher der Verbandsdirektor
dringend empfehlen, der Pflege des Eigenkapitals
größere Beachtung als bisher zu schenken. Den Kre-
ditgenossenschasten sind insgesamt rD. 47 OOOMitglies
der angeschlossen, die Umsätze von 1515-.Millionen
«neu. getätigt haben, was gegenüber dein Vorfahr
eine Steigerung um rd. 225 Millionen bedeutet. Beim
Kreditgeschäft sei größter Wert darauf zu legen, die
durch das Genossenschaftsgesetz und das Kreditwesenss
gesetz vorgeschriebenen Grenzen einzuhalten, um eine
möglichst weite Verteilung des Risiko-s zu erreichen.
Die den Genossenschaften neu zugeflosssenen Mittel
haben überwiegend Verwendung zum Anlauf von
Handelswechseln gefunden. Das Vortefeuille der Ge-
nossenschaften sei im Verichtsjahr bedeutend wertvoller·
geworden. Die Steigerung der offenen Buchschulden
resultiert aus dem stark gestiegenen Zessionskreditges
schäft, auf des-sen besondere Gefahren auch hier hin-
gewiesen worden ist. Die wiederholten Beschwerden
über eine angebliche Kreditverteuerung, »die vor allem
seitens des Handwerks erhoben worden find, haben
sich bei näher-er Untersuchung als unbegründet er-
wiesen Entsprechend der Steigerung des Kreditvolu-
mens hat sich auch Die Rentabilität der Kreditgenoss
senschaften gebessert, die Ende 1936 eine Durchschnitts-
dividende von 31/2 Prozent ausgeschüttet haben. In
organisatorischer Hinsicht wurde noch darauf hingewies-
sen, daß das neue Musterstatut für Vrüfungsvers
bände für Schlesien wesentliche Aenderungen nicht
bringen werde bis auf die Schaffung des schon 1934 ·
geforderten Garantiefonds, der durch Die vom Reichs-
wirtschaftsministerium genehmigte Satzung des Deut-
schen Genossenschaftsverbandes für alle Verbände
zwingend vorgeschrieben wird.

Die Entwicklung derWarengenossenschaften im ab-
gelaufenen Geschäftsjahr ist gleichfalls recht günstig
gewesen. Den größten Mitgliederbestand haben die
Schlesischen Väckergenossenschaften mit 2458 Mitglie-
dern aufzuweisen. Der Umsatz dieser Genossenschaften
beläuft sich auf 16 Millionen AM. und ist« damit
gegen das Vorjahr um 2,3 Millionen am gestiegen;
dem erhöhten Umsatz entsprechend sind auch Die Rein-
gewinne gestiegen, ebenso weist das Esigenkapital eine
bedeutende Steigerung auf.- Die Fleischergenossens
schaften haben einen Umsatz von rd. 3 Millionen
“Ritt. erzielt-; ebenso können alle übrig-en Genossen-
schafteu über Umsatzsteigerungen berichten. Jnsgesamt
haben die Warengenossenschaften rd. 33 Millionen ·
RM. umgesetzt. -

- Direktor von LindeinersWildau von der
Deutschen Zentralgenossenschaftskasse sprach über das
Thema »Die Genossenschaft-en im Dienste der Na- «
tion« und gab den Genossenschaften wertvolle Nicht-
linien für ihre nationalen Aufgaben in der Zukunft-
Zum sinnvollen Einfatz für den Vierjahresplan

gehort auch eine einheitliche Erfassung des deutschen
Volksvermögens und der gesamten deutschen Wirt-
schaft Nicht nur das Große das ins Auge Fallende,

,,-Schlesie-ns Yandweri«
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gehört zur Erreichung des Ziel-es des Vierjahresplaii
nes, sondern jeder Volksgenosse ist dazu berufen und
verpflichtet, seinerseits an der Erfüllung mitzuwirken.
Die Genossenschaftenhaben die Vflicht,"das Geld für

- . . ‚ .- dick Erkekchuns des gesteckten Ziel-es zur Verfügung
in dieser Richtung stets nachteilig fühlbar machen. Die zu stellen. Ihren Einsatzwilken und ihr-e Einsatzfåhigs

keit hab-en sie bereits bewiesen, indem bei den letzt-en
lt ausgelegten Reichsanleihen etwa 10 Prozent durch
deutsch-en Genossenschaften übernommen wurden. Die
neu gegründeten Landesliseferungsgenossenschaften wei-
sen· ein-en grundlegend gesünderen Aufbau als die
gleichartigen Jnflationsgenossenschaften auf, sie stehen
unter dauernder Kontrolle des Reichshandwerksmeis
sters und der Landeshandwerksmeister, ihr Ziel ist
Varzahlung zu erreichen, ferner saubere und einwand-
freie Arbeit, um so mitzuwirken an den großen wirt-
schaftlichen Aufgabendes Führ-ers Dieser Aufgaben
sind sichdie Genossenschaften wohl bewußt .
Zu dem Thema »Die Aufgaben der Genossenschaft

im zweiten Vierjahrespl-an« äußerte sich Anwalt Dr.
FULan Berlin dahingehend, daß die Warengenoss
senschaften in erster Linie eine richtige Lagerhaltungss
politik treiben müssen. Die dezentralisierte Organi-
satiosn hat sich stets bewährt Genossenschaften- sind
niemals Kapitalgesellschsaften, sondern immer Perso-
nengesellschasten gewesen; ihre sozialwirtschaftlichen
Aufgaben standen immer im Vordergrund. Heut-e

ils
O « 0 « . _

MW- —
der ganze Stab der Schriftlieitung bemüht sich,
vSchlesiens Handwerk« immer so zu gestalten, dass-
erließ, was Sie rechtzeitig wissen.miissen,« Schnell-

vollständig und verständlich darin enthalten isti
Nur 31 Pfennige im Monat soll-en Sie dafür
zahlen, in diesen Tagen holt der Vriefträger das
Geld ab. Gibks da noch eine Uebung-angs-

lklllllllltltllltlillllllitlilililtlilllllthlltllltllllilillllllllllllilllllllllWillilllllllllllllll
müssen die Genossenschaft-en vor allem«T "Der Waren-»
beschaffung mitarbeiten.‘ Stärkung des. Eigenkapiitals
im Interesse der Leistungssteigerung ist nach wie bar,
von besonderer Bedeutung Zusammenarbeit der Kre-
dit« und Warengenossenschaften muß noch vielmehr;
gefördert werden« vor allem zur Ablösung überteuersi
ter Lieferantenkreditse Besondere Vflege der Linn-ibi-
tät wird im Interesse der Arbseitsauftrag«sfinanzi-e-
rrung gefordert. . ‚‘ » «

Der Präsident des Deutschen Genosssenschastsvers
band-es Dr. v o- n Nie n teln stellte in seinen Ausfüh-
rungen Betrachtungen über die Bedeutung des deut-
schen gewerblichen Genossenschaftswesens an. Die heu--
tige Wirtschaftspolitik beruht aus dem Gedanken der
Selbsterhaltung und der Selbsthilfe, ist also ganz nach
genossenschaftlichen Grundsätzen orientiert. Das Deut-
sche Genossenschaftswesen hat mit Eigensucht nichts
gemein. Fleiß, Wirtschaftlichkeit und Sparsamkeit find
genossenschaftlich-e Tugenden. Die Genossenschaft ruft
alle zur Selbsthilfe auf, d. h. Die Menschen aus sich-
heraus und aus ihren Kräften sollen sich gegenseitig
helfen. Das Ziel für alle strebsamen Menschen selb-«
ständig zu werben, ist heutewieder möglich geworden
und dazu mitzuhelfen ist vornehmlich Aufgabe der
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Genossenschaften; dies wird auch ehestens dazu bei-
tragen-, Verständnis »für das Genossenschaftswesen in
der Allgemeinheit zuswecken.· Seit Anerkennung des
gewerblichen Genossenschaftswesens durch den Staat
ist bereits eine derartige Stärkung der gewerblichen
Genossenschaften Fu verzeichnen-. daß man getrost in
die Zukunft schauen kann. Es -·i«st ein fester Boden für
die Zukunftsiarbeitgeschaffean Die. Nachwuchs-frage
im gewerblichen Genossenschaftswesen ist schwierig,
aber siekann nicht so groß sein, daß das Problem
nicht ·-"zu· slösen wäre-;- im landwirtschaftlichen Genossen-
schaftswesen ist diese FrageJeichter zu lösen. Der Ge-
danke der Mündelsicherheit ist für die Genossenschaften
als ihrem Wesen widersprechend vollkommen abwegig;
sonst könnte der Fall eintreten, daß evtl. »die Kredit-
genofsenschaften von den Sparkassen aufgesogen wür-
den. Das Genossenschaftswesen wirdin Deutschland
einen bedient-enden Aufschwung nehm-en und in abseh-
bar-er Zeit den Vergleich mit keinem anderen Wirt-
schaftsfektor zu scheuen brauchen.

In geschlossener Mitgliederversammlung wurde die
Iahrsesrechnung und der »Vor-anschlag genehmigt und
fern-er die Satzungsänderung, nach welcher das Ge-
schäftsjahr auf die Zeit vom 1. 4. bis 31. 3... verlegt
worden ist. Die ausscheidenden Ausschu mitglieder
wurden sämtlich wieder gewähltAuf Ein adung der
Beuthener Genossenschaften wurde als Tagungsort
für 1938 Beuthen OS. gewählt. . -

»Am ersten Verhandlungstage fand abends der
übliche Vegrüßungsabend statt. Nach Beendigung der -
Dagung wurde ineinem gemeinschaftlichen Ausflug
Sauer, die Dahlienschau in der Schloßgärtnexei Lie-
«bischau, das Schloß Fürstenstein und VadszSalzbrunn
besichtigt. - » -« . »

maßnahmen
‘ zur besseren .Ulangeltaliung.

" Zusammenarbeit zwischen Vaupolizei und Reichs-
- » bammer der bilden-den Künste.

Um eine bessere Plangiestaltungund Baugesinnung
zu erreichen, hat der Reichsarbeitsminister am 22. 7.
1937 den Vaupolizeibehörden einen grundlegenden
Erlaß übermittsest, der für die baugewerblich tätigen
Architektsen wichtig ist. Danach werden die Vaupolizeiis
behörden angewiesen,- die Liandsesleiter der Reichskams
mer der bildende-n Künste stets in Kenntnis zu-· feigen,
wenn gegen einen zPlanverfasser Tatsachen vorliegen,
die die Annahme rechtfertigen,·daßs- er die für seinen
Beruf erforderliche Eignung und Zuverlässigkeit nicht
besitzt. Der Erlaß bezeichnet diese Untierriichtung als
eine wertvolle Handhabe,. um unter Einsetzng des er-
zieherischen Einflusses der Kammer und ihrer berufs-
ständischen Machtmittel auf die erforderliche Verbesse-
rung der Plan sestaltung hinzuwirken und, soweit eine
solche in einze nen Fällen nicht erreicht werden kann,
die in Betracht kommenden Planverfasser von einer
verantwortlichen Mitwirkung an der Baugestaltung
auszuschließen In seinem Erlaß vom 30.«-7. 1936 hatte
der Reichsarbeitsminsister bereits angeordnet-,- daß die
Vaupolizeibehörden die Einreicher von - Bauplänen
dem zuständigen Landesleitier der Reichskammer der
bildenden Künste namhaft machen sollen, auf deren
«Vauplänen die notwendigen Angaben über die Er-
fassung durch die Kammer fehlen. Jn dem neuen Er-
laß werden außerdem die Vaupolizeibehörden ver-.
pflichtet, grobe Verstöße gegen ein-e anständige Van-
gesinnung und werkgerechte Durchbildung der Pläne
zu melden. . , _

.- »Im übrigen werden die baupolizeilichen Aufsichts-
behörden angewiesen, mit den zuständi. en Landesleis
‚fern unb Kreisbeaixftragten der Nei skammer der
bildenden Künste iii""·alken Fragen der Ausschaltung
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" unzuverlässiger und-. ungeeigneter. Planverfasser zu-
Hebung der Vaukultur enge Fühlung zu halten« und
ihnen gegebenen-falls in“ die beanstandeten Pläne Ein-
sicht zu gewähren. Die Vangenehmigungsbehörden
werden dagegen über alle von der Neichskammer der
biclgieittden Künste verhängten Verufsverbote unter-
ri te. · . «

Iakiickvom ogtvito zur man-nackter
Im Rahmen der Bestrebungen der Staatsführung,

unsere Kunst von deü Schlacken der Vergangenheit
wieder zu befreien, sind die Ausführungen von Jn-
t-ereffe, die Heinz Schwitzke in ,,Wille und “Macht“,
dem Führerorgan der nationalsozialistischen Iugen-d«,
über die neuen Aufgaben der Malerei veröffentlicht.
Er betont, daß es sich nicht um die Erfindung eines
sogenannten neuen ,,Stils«»« handelt. Mit diesem Be-
griff würden wir überhaupt sehr viel vorsichtiger als
bisher umgehen müssen. Die Frage nach dem Stil
stehe immer erst-an den Höhepunkten Am Anfang
gehe es nicht um den Stil, sondern um das Handwerk.
Das Handwerk allerdings müsse heute für uns etwas
mehr umfassen, als das Grundieren und das Farben-
reiben. Es gehörten dazu-auch strenge-, vorurteilsfreie",
unerschrockene und verantwortungsvolle Ueberlegunss
gen. um in Köpfe und Herzen vor. dem Beginn aller
-künstlerischen Arbeit eine natürliche und einfache Klar-
heit einziehen zu lassen. Natürlich gebe es viele. die
bei solchen Gedankengängen ihrer Empörung kaum
Herr würden. Siehingen mit all-en Fasern des Her-·-
zens an dem Dogma vom Trancezustand, in dem sich
der Künstler angebliche befinden müsse. Die primitivsten
Iünger solcher Kunstsaclffsassung war-en jene Ekstatiker
und Dadaistsen, die ihre armseligen Gefühle in Wort
und Farbe in die Welt hinausschrieen Viel gefähr-
licher sei-en aber vielleicht heute diejenigen, die immer-
fort von einer Persönlichkeitsäußerung in der Kunst
redeten. Und die dritte Artdieser frommen Gattung
seien jene, die unentwegt eine neue Romantik prokla-
miert-en, wobei sie das Romantische für den Inbegriff
all-es Unkl-aren, Danks-en, Tränenseligen und Gefühl-
vollen hielten. Es würde noch zu tun bleiben, solche
SchlazophutsVohemiens und ihre Mansarden zu ent-
rümpeln

Der Artikel kommt zu dem Ergebnis, daß es eine
sehr wesentliche Förderung und Anregung für die
Maler-ei bedeuten könnte,. wenn man als ihre Haupt-
.aufgabe einmal nicht mehr das Oeläemälde ansehen
würde. Eine fast ausschließliche Vesch ftigung mit der
Wandmalerei und mit der illustrativen Vervi—elfälti-
gungstsechnik würde bewirken, daß wir endlich einmal
wieder klar zwischen einer profanen, bürgerlich-volks-
tümlichen Kunstübung unterscheiden würden und einer
großen, repräsentativsen Darstellungsart, wie sie- früher
vorwiegend religiösen Themen, heute vorwiegend poli-
tischen und nationalen Themen angemessen sei. Die
Künstler wüßten dann wieder, worauf es ankommt,

« sie müßten sauber arbeiten, statt sich, wie beim Oel-
bild indie Gefahr begeben, das Monumentale und

. Idyllische, das Illustrative und Aepräsentative durch-«
einander zu mischen. Sowohl bei sder Wand-malerei
wie beim Stich würd-en wieder handwerkliche Pro-
bleme auftauchen, wie sie für die Kunst zu allen
Zeiten förderlich und anregend gewesen seien, Wenn
wir uns endlich neue Aufgaben stellten.« würde auch
die Scharlatanerei aufhören, die man nirgends mehr
so sehr wie in der Malerei treffe. Häute könne iman
es noch erleben, daß ein ,,Künstler« seinen Pinsel
umdreht und statts der Borsten den Stiel benutzt,
wobei er dann behaupte, daß so ein besonderer, origi-,
neller, künstlerischer »Neiz«s-« entstehe. Kunst habe abwi-
andere und höhere Zwecke-als zu reisen. .
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_ Bekanntmachung
bes Landesltandwerlnmetsters Smlesien

Uriaubsæegelung für Lehrling-e.

Auf Veranlassung viel-er Anfragen wird nach-
stehend das Wichtigste aus der Bekanntmaehung des
Neichfxtztthänders der Arbeit für das Wirtschaftsge-
biet Sehlesien (Amt?· Mitteilungen211. _10 vom

5.11.1937) wiedergegedem

„3119:aniche Gefolgschaftsmitglieder und Lehrlinge

sollen bereits naeh einer Wartezeit von 3 Monaten

Urlaub erhasen. Die Mindestdauer des Urlaubs für
Jugendliehe vor vollendetem 15. Lebensjahr soll 15

Arbeitstage, für Jugendliehe im 16. Lebensjahr 12

Arbeitstage, im 17. und 18. Lebensjahr 10 Arbeits-

tage betragen.

Jugendliehen, die an einem Lager der HI. und des

BDM. teilnehmen, soll für diesen Zweck ein Urlaubk

von 18 Arbeitstagen gewährt werden. Lohnkürzungen

während der Urlaubszeit sind zu vermeiden.“

,,Soweit in Betrieben bisher auf Grund der Be-

stimmungen der Betriebsordnung oder einer Einzel-«-
vereinbarung den Gefolgschaftsmitgliedern ein län-
gerer Urlaub gewährt worden»ist,» bleibt naturgemäß
die bisherige günstiger-e Bestimmung bestehen.«»

 

Termine
Kupfersehmiede ‘

5111111119 Bres!au·, 25. 9. 37, 15 Uhr, 111 der Jn-

sznungssehänke, Breslau, Sandstraße 10.

Kürschner und Handschuhmaeher
Snnung Breslau, 2210111119, den 22. September

1937, 20 Uhr, im Kasino, 21e11e Gasse 12 Fach-

abend-: 1. Vortrag über die Weltausstellung in

Paris; 2. Vorführung der Leinenmodelle des

Modeamtes ·

Zimmerer _ « —
31111-11119 Breslam für dieKreise Breslau, Meu-
markt, Wohlau und Guhrau, 27. 9. 37, 15.30 Uhr.

im Saale der Innungssehänke, Breslau, Sand-
straße10. _.

,,Schlesiens Handwerk«I 18. Jahrgang Ar. 38 ‚
. 4—1._____'

drucktelslerlnriklttigung
Die Uebersehrift des Artikels auf Seite 558 der

vorigen Ausgabe muß richtig heißem

»Die Pflichten des Mieters bei Beendigung
des» Mietverhältnisses. Mitgetesilt · von Amts-

· gerichtsdirektor Fortong « -

 

 

Stadttstlse liandwerleerstliule Breiten-;-
Faehabteilung mit staatlicher Abschlußprüfung .

Gründliehe handwerkiiche, theoretische und künstlerische
Ausbildung. , .

Werkstätten und Zeichenklassen
Tages-· und Abendunterrieht-s-
Tischlerei und Jnnenausbau
Bau- und Dekorationsmalerei -
Buchgewerbe und Gebrauchsgraphik
Bucheinband und Lederarbeit —
Handweben und Handstieken «
Kunstschmieden und Bauschlosserei —- Edelmetallarbeit.

Beginn des Winterhalbiahres: 1 Oktober 1937
Unterkunft im Wohnheim für 8, —- 21221. mdnatlieh.

- Auskunft und Anmeldung: »
13112511111 I, filnltecllruße 19.

Meisterkurse

 

Selilestsclte meisterleurse _-
Berzeiehsnis der Lehrgänge 1937/38

Die Lehrgänge können nur bei genügender Beteiligung
abgehalten werden. Aenderungen bleiben vorbehalten,

Tageslehrgänge mit vollem Tagesunterricht

Maler 8. 11.—18. 12.
Maurer und Zimmerer 8. 11.——18. 12.
Schlosser 8. 11.—18. 12.
Steinmetze 22.11.—18.12.

Halbjahrs - Abendlehrgiinge

Oktober bis März —- Montag und Mittwoch. ,

für Schlosser an 11 Wochenabenden Januar-Juli 1938

Wunder- und Sonderlehrgänge nach Bedarf und Bei-;
kanntmachung an den betreffenden Orten. «

Die Leitung der schlesischen Meisterkurse zu Breslau l,

Klosterftraße 19.«
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   Heiraten
überall durch

Nstsdslw Simon".
Postsdfließfad) I8
Nilus Rückporto    

werdet
Mitglied «

« der
|1. 5. U.

Die Kreishandwerkersehaft Weiße ladet alle
handwerkskameraden zu der am Sonn-·
mag, dem 26. September 1932103021511
vormittags im großen Saae der Er-
holung stattfindenden

Feierstunde des tinndwerln
Freisvreehung von Gesellen und Anerssz
{entlang von Jungmeistern, hierd ureh ein.

Heil Hitlerx   Der Kreishandtverksmeister.
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